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Zusammenfassung

Der vorliegende Report ist der Bericht eines Insiders. Der Verfasser, gegenwärtig Referats-
leiter im Auswärtigen Amt, war im Sommer 1992 Mitglied der EG-Beobachtermission im
früheren Jugoslawien und von Februar bis September 1993 Leiter der deutschen Delegation.
Alle Bewertungenstellen die persönliche Auffassung des Autors dar und können weder dem
Auswärtigen Amt noch der Bundesregierung zugeschrieben werden.

1. Die EG-Beobachtermission der Europäischen Union, an der die zwölf Staaten der Euro-
päischen Union sowie Kanada, Polen, Schweden, die Slowakei und die Tschechische Repu-
blik beteiligt sind und die aus ca. 350 Diplomaten und Militärs besteht, ist seit dem zweiten
Halbjahr 1991 im Gebiet des ehemaligen Jugoslawienstätig. Die EG-Staaten beabsichtigten
damit, einen entscheidenden Beitrag zur friedlichen Regelung des Konfliktes in der Region
zu leisten, und wollten zugleich den gemeinsamen Charakter ihrer Außen- und Sicher-
heitspolitik demonstrieren, wie dies im Maastricht-Vertrag vorgesehen ist. Beide Absichten
konnten nicht realisiert werden.

2. Trotz der insgesamt kritischen Bilanz hat die EG-Beobachtermission einige Erfolge
vorzuweisen:

- Das Monitoring des Truppenabzugs der Jugoslawischen Volksarmee aus Slowenien und
Kroatien hat deeskalierend gewirkt.

- Daß bisher der Krieg in Kroatien und Bosnien nicht auf die Nachbarregionen übergriff,
kann zwar nicht monokausal auf die Tätigkeit der EG-Mission zurückgeführt werden,
ist aber zu einem Teil auch das Ergebnis des europäischen Engagements.

- Trotz der vielfach festgestellten Verstöße gegen das Flugverbot in der Konfliktregion
sind die Verletzungen als begrenzt zu bezeichnen. Die Beobachtertätigkeit der EGBM
hat ihren Teil dazu beigetragen, Serbien vom Einsatz der Luftwaffe abzuhalten.

- In lokalem Rahmen hat die Vermittlung von Waffenstillständen die Durchführung
humanitärer Aktionen ermöglicht.

-  Vertrauensbildende Maßnahmen auf lokaler Ebene mit zumindest zeitlich begrenzter
Wirkung konnten zwischen den Kriegsparteien vereinbart werden.

3. Diesen - wenn auch nicht durchgreifenden - Erfolgen stehen gravierende Defizite
gegenüber. Die Tätigkeit der Beobachtermission ist der "präventiven Diplomatie" und der
"konfliktfolgenden Friedenskonsolidierung" zuzuordnen, die vor Beginn bzw. nach Beendi-
gung von Kriegshandlungen zum Zuge kommen sollte. Angesichts des Ausbruchs offener
Kriegshandlungen in Kroatien und in Bosnien-Herzegowina, dem sich schon die bewaffnete
UN-Friedenstruppe nicht gewachsen gezeigt hatte, war bereits 1991 die eigentliche Ge-
schäftsgrundlage für die Mission, einen Waffenstillstand und Truppenabzug zu überwachen,
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entfallen. Sie entwickelte sich zum Randphänomen. Organisation und Auftrag blieben je-
doch unverändert, ebenso wie die vorwiegend durch ehemalige Zeit- und Berufssoldaten
geprägte Personalstruktur.

4. Die Glaubwürdigkeit Europas wurde zunehmend mit dem regelmäßigen Bruch der
serienweise geschlossenen Waffenstillstände aufgebraucht. Dies geschah auch durch die
vorwiegend deklaratorische Politik der Europäischen Gemeinschaft, die nur zögerlich
verhängten und allenfalls langfristig wirkenden Sanktionen sowie die frühzeitige Absage an
ein militärisches Eingreifen.

5. Gegenüber den ca. 27.000 Männern und Frauen der verschiedenen UN-Organisationen
war die EG-Mission auch zahlenmäßig unbedeutend. Die Tendenz zur Marginalisierung
verstärkte sich, als die bis dahin von ihr wahrgenommene Funktion, Waffenstillstands-
vereinbarungen zu überwachen, weitgehend den UN-Truppen übertragen wurde. Darüber-
hinaus war das Verhältnis zur Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien in
Genf häufig durch Rivalitäten gestört. Demzufolge sahen die Friedenspläne der Vermittler
Owen, Vance und Stoltenberg für die EG-Beobachtermission keine nennenswerte Rolle vor.
Gelegentlich wurde sogar der Versuch unternommen,sie - in Widerspruch zu ihrem Mandat
als eine neutrale Beobachtungsinstanz - für die Verhandlungsstrategien der Vermittler zu
funktionalisieren, indem sie aufgefordert wurde, die Menschenrechtsverletzungen dernicht-
serbischen Seiten stärker herauszustellen.

6. Die Berichterstattung des Missionspersonals aus den 17 Entsendestaaten spiegelt die
politischen Auseinandersetzungen zwischen den europäischen Partnern wider, wie mit dem
Krieg in Jugoslawien umzugehen sei. Der Streit um die Anerkennung der Sezessions-
republiken und die deutsche Rolle dabei wirkten sich auf die Missionsarbeit oft hinderlich
aus. Bislang waren in der EGBM die angelsächsischen Länder tonangebend, die die Kriegs-
schuldfrage weitgehend ohne Nuancierung für alle Konfliktparteien gleichermaßen bejahten.
Der Eindruck einer, wenn auch vielleicht unbewußten Einseitigkeit in der Berichterstattung
der EGBM ist daher nicht von der Hand zu weisen.

7. Organisatorische Probleme und die Erfahrung der zunehmenden Marginalisierung
führten Mitte letzten Jahres zu einer Sinnkrise in der Mission, die für eine grundsätzliche
Reform genutzt werden sollte. Ziel sollte sein, durch ein verändertes Mandat die neue
politische Qualität, die durch den Maastrichter Vertrag geschaffen worden ist, zum
Ausdruck zu bringen.

8. Die EG-Beobachtermission sollte zukünftig zu einer stärker integrierten und gemein-
schaftsbildenden Institution weiterentwickelt werden. Ihre Hauptaufgabe läge in der "kon-
fliktfolgenden Friedenskonsolidierung", eine Zielsetzung, mit der der vor allem zivile
Charakter der Europäischen Union betont würde. Dies hätte zur Konsequenz, die EGBM
von militärischen Aufgaben wie der Flugplatz- und Grenzüberwachung zu entlasten und die
diplomatisch-konzeptionellen Komponenten der Mission zu stärken. Dies müßte auch zu
einer Veränderung der Personalstruktur zugunsten mehr zivilen Personals führen. Zu dieser
Funktionsveränderung würden auch kooperative Beziehungen zu den Friedensverhand-
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lungen in Genf gehören, wobei dem europäischen Ko-Vorsitzenden noch die Amtshilfe
einer dem gleichen Auftraggeber verpflichteten Exekutivbehörde vor Ort zugute käme.

9. Voraussetzung für eine Reform der EGBMist allerdings die Einhaltung eines Waffen-
stillstands durch die Kriegsparteien, eine Aufgabe, die außerhalb der Reichweite einer
Beobachtermission liegt. Erst auf dieser Grundlage könnte es dann darum gehen, lokale
Widerstände durch vertrauensbildende Maßnahmen zu überwinden und das schrittweise
Auseinanderrücken der feindlichen Streitkräfte sowie den Abbau der beiderseitigen An-
griffspotentiale zu überwachen. Der EU-Mission käme auch die Aufgabe zu, zwischen den
Konfliktparteien Projekte der Zusammenarbeit und Hilfsleistungen von dritter Seite zu
vermitteln, um den Waffenstillstand durch "Friedensgewinne" für alle Seiten langfristig
abzusichern.

10. Auch wenn sich gezeigt hat, daß eine mehr als deklaratorische "Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik" der Europäischen Union sich noch auf sehr dünnem Eis bewegt, so
könnte die EG-Beobachtermission in einer neuen, stärker auf zivile Aufgaben konzen-
trierten Rolle dazu beitragen, eine Friedensregelung für die Balkanregion und eine
Ordnungsprojektion nach außen zu vermitteln.
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1. Einleitung

In der vorliegenden Untersuchung wird die in der Öffentlichkeit wenig bekannte Institution 
der EG-Beobachtermission im ehemaligen Jugoslawien dargestellt, die sich schon mehr als 
zwei Jahre bemüht, zum Frieden in der Region beizutragen. Eingangs werden hierfür 
stichworta1 tig die Grundlagen, die Rolle und die Organisation der Mission vorgestellt. 
Daran schließt sich eine Beurteilung und Analyse des Einsatzes im Konfliktgebiet an. Dabei 
ist allerd_i_ngs zu berücksichtigen, daß die EG völlig unvorbereitet diese Mission ins Leben 
rief und erst im Verlauf ihrer Durchführung ihr konzeptioneller Ansatz entwickelt wurde. 
Erst diese bisher vernachlässigte Betrachtungsweise erlaubt es, verbindliche Kriterien für 
die strukturelle Reform der Mission und für die Einrichtung anderer aufzustellen. 
Abschließend sollen dann die Erfolge der Mission, aber auch ihre erkennbaren Defizite 
bewertet und daraus Bedingungen und Prioritäten für den zukünftigen Einsatz dieses 
Instruments in einer ''Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik" abgeleitet werden. 

In der Studie wird auch der Frage nachgegangen, ob und gegebenenfalls in welchem 
Ausmaß sich die Mission als angemessenes Instrument der "Friedensvermittlung'' erwiesen 
hat. Dabei könnte sich einmal herausstellen, daß deren Leistungsbilanz eher den Beweis für 
die schon 1991 von Wolfgang Wagner gezogenen ''Lehren aus dem Fall Jugoslawien'' 
liefert, wonach ''die vorhandenen Mittel, Blutvergießen in einem politischen Konflikt zu 
verhindern oder zu beenden, schwach sind'' und ''weder Europa noch die Welt über eine 
internationale Organisation verfüge, die imstande wäre, die gewaltsame Austragung von 
politischen Konflikten gegen den Willen der Beteiligten zu vereiteln''. Es könnte sich 
anhand der EG-Beobachtermission aber auch zeigen, daß ''angesichts ihrer hochgradigen 
Ohnmacht gegenüber einem .blutigen Konflikt Regierungen zu Ersatzhandlungen neigen, 
weniger in Erwartung baldiger Ergebnisse als vielmehr zur Ver1neidung des Vorwurfs der 
Untätigkeit'' (EA, Folge 2/1992, S. 31ft). 

Diese kritischen Urteile sollen nicht das Ende dieser Untersuchung vorwegnehmen, sondern 
vielmehr Ausgangspunkt· für die Suche nach neuen Wegen für eine angemessenere und 
bessere Friedensvermittlung sein. Ersten Schritten käme dann die Aufgabe zu, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die EG-Beobachtermission einen wesentlichen Bei
trag der Europäischen Union zur friedlichen Regelung der Konflikte im ehemaligen 
Jugoslawien liefern könnte. 

. 

Dieser Text ist aus meinen Erfahrungen als Beobachter bei der EG-Beobachtermission im 
Sommer 1992 und als Leiter der deutschen Delegation von Februar bis September 1993 
entstanden. Alle Bewertungen stellen meine persönliche Auffassung dar und können weder 
dem Auswärtigen Amt noch der Bundesregierung zugeschrieben werden. 

•
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2. Die EG-Beobachtermission: Grundlagen - Rolle - Organisation

Die grundsätzliche Aufgabe der EG-Beobachtermission (EGBM) ist, als zivile Organisation 
zu einer. friedlichen und langfristigen Regelung des Konflikts, zur Respektierung der Men
schenrechte und zur Rechtsstaatlichkeit im Raum des ehemaligen Jugoslawien beizutragen. 
Der Handlungsbereich der Mission umfaßt politische, militärische und humanitäre Fragen. 

An der EGBM sind die 12 EU�Staaten, die EG-Kommission sowie die fünf KSZE-Staaten 
Kanada, Polen, Schweden,. Slowakei und Tschechische Republik beteiligt. Das Personal der 
Mission umfaßt ca. 350 Diplomaten und Militärs, die sich in ungefähr 160 Beobachter 
(Monitore) sowie in Stabsangehörige für das Hauptquartier, Fernmelder, Fahrer und 
Verwaltungspersonal aufteilen.· 

Das Hauptquartier befindet sich in Zagreb.· Ihm unterstehen die Regionalzentren (Regional 
Center = RC) Zagreb (Kroatien), Knin (sog. ''Serbische Republik der Krajina''), Zenica 
(Bosnien),. Belgrad (Serbien), Szeged (Ungarr1), Sofia (Bulgarien) und Tirana (Albanien). 
Diese führen meist mehrere Koordinationszentren (Coordination Center · = CC) und 
Standorte. Der jeweilige Zuständigkeitsbereich ist nach operativen Gesichtspunkten definiert 
und nimmt. auf Staatsgrenzen keine Rücksicht. Die EGBM unterhält verschiedene Verbin
dungsbüros @uropean Community Liaison Office. = ECLO), insbesondere zur 
Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien in Genf und zu allen Hauptquar
tieren der UN-Truppen im ehemaligen Jugoslawien (UNPROFOR). 

Der Leiter der Mission (Head of Mission = HOM) und sein Leitungsstab werden von der 
EU-Präsidentschaft ernannt. Im halbjährigen Turnus ist diese Funktion bisher von den 
Niederlanden, Portugal, Großbritannien, Dänemark und Belgien wahrgenommen worden, 
denen 1994 Griechenland und Deutschland folgen werden. 

In der internen Organisation wird traditionell der Posten des ersten Stellvertreters mit einem 
zivilen Diplomaten besetzt (Deputy Head of Mission = DHOM Pol). Er ist für politische 
Fragen verantwortlich und leitet einen analytisch-konzeptionellen Stab, während die bisher 
aktiven Militärs übertragene Position des zweiten Stellvertreters (DHOM ration) für den 
gesamten operativen Bereich einschließlich der Informationsauswertung zuständig ist (siehe 
Anlage 1). 

Die nationalen Delegationen werden am internen Entscheidungsprozeß durch ihre Leiter im 
Rahmen des ''policy meeting'' mit beratender Funktion gegenüber der Missionsleitung 
beteiligt. 

Die Rechtsgrundlage für die EGBM bildet das Brioni-Übereinkommen, das die EG
Minister-Troika (Luxemburg, Niederlande, Portugal) am 7 .Juli 1991 mit den Vertretern 
aller Republiken des ehemaligen Jugoslawien getroffen hat (siehe Anlage 2). Demzufolge 
sollte '' sobald wie möglich eine Beobachtermission tätig werden''. Die KSZE hatte bei dem 
vorausgehenden Treffen des Ausschusses Hoher Beamter in Prag (3.7.1991) den Anstoß zu 
dieser Entwicklung gegeben, wodurch sich auch die Beteiligung von nunmehr fünf Nicht-
EU-Staaten an der Mission erklärt. 



Die Mandate sowie die Rechte und Privilegien der Mission sind in mehreren Memoranda of
Understanding niedergelegt, die im zweiten Halbjahr 1991 von der Europäischen
Gemeinschaft und den sechs Republiken des ehemaligen Jugoslawien unterzeichnet wurden
(siehe Anlagen 3-5). Analoge Vereinbarungen wurden Ende 1992 mit Bulgarien, Albanien
und Ungarn getroffen. Diese Mandate sind zeitlich nicht begrenzt, während demgegenüber
der Einsatz von UNPROFOReine regelmäßige Verlängerung durch eine erneute Resolution
des UN-Sicherheitsrates erfordert. In der Früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien
(Former Yugoslavia Republic of Macedonia = FYROM) ist die EGBM im Rahmen der
dortigen KSZE-Beobachtermission tätig. Rechtsförmliche Abmachungenbestehenallerdings
weder mit der sogenannten "Republik der Serbischen Krajina" noch mit den Bosnischen
Serben oder den Bosnischen Kroaten.

Die ursprüngliche Hauptaufgabe der Mission bestand in der Unterstützung und
Stabilisierung des Waffenstillstands in Slowenien und anschließend in Kroatien. Dies
erfolgte vor allem durch die Offnung von Durchfahrtswegen, Austausch von Gefangenen
und der Beobachtung des Abzugs der Jugoslawischen Volksarmee (JVA).

Innerhalb des ersten Jahres war die EGBM die einzige internationale Organisation zur
Friedensvermittlung in Südslawien. Nach der im Januar 1992 erfolgten Unterzeichnung des
Vance-Planes zwischen Kroatien und Jugoslawien hat sie die Funktion der Waffenstill-
standsbeobachtung im Zuge der Stationierung von UNPROFORan die Vereinten Nationen
übergeben. Seither ist eine geographische und funktionale Gewichtsverlagerung in der
Missionstätigkeit eingetreten.

Schon Ende 1991 hatte die EGBM ihre Beobachter-Tätigkeit in Bosnien-Herzegowina
aufgenommen. Sie sah sich nach dem Abschuß eines Hubschraubers und dem Tod von
sechs Beobachtern im Mai 1992 jedoch zum Abzug gezwungen und hat dort erst Anfang
1993 wieder eine ständige Präsenz etabliert. Auf Ersuchen Ungarns, Bulgariens, Albaniens
und der Früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien hat die Mission zur gleichen Zeit in
den Grenzregionen dieser Länder auch die Aufgabe übernommen, auf ein mögliches
Übergreifen ("spill over") des Krieges in andere Regionenzu achten.

In funktionaler Hinsicht hat sich die Mission seither vor allem auf folgende Aufgaben
konzentriert: die Beobachtung und Berichterstattung über die allgemeine Konfliktlage,
Durchführung vertrauensbildender Maßnahmen zwischen den Konfliktparteien durch die
Bildung "Gemeinsamer Ausschüsse" für die Vereinbarung lokaler Waffenstillstände oder
für den Austausch von Gefangenen und Gefallenen sowie für die Installierung sog. "hot
lines", Minderheitenschutz durch regelmäßige Besuche in entlegenen Dörfern und durch
Vermittlung in Rechtsstreitigkeiten, humanitäre Hilfe durch die Vermittlung von freiem
Geleit und die Begleitung von "humanitären Konvois", die arbeitsteilige Überwachung der
"Flugverbots-Zone" für militärische Flüge über dem Luftraum von Bosnien-Herzegowina
(von zunächst drei kroatischen und später auch von einem bosnischen Flugplatz aus).

Die Rolle der EGBM als unparteiischer und vermittelnder Dritter setzt uneingeschränkte
Bewegungsfreiheit und diplomatische Immunität voraus, die von den Konfliktparteien zuge-
sichert wordenist, in der Praxis aber nur lückenhaft respektiert wurde und wird.
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Die .Tätigkeit der EGBM besteht vor allem aus Kommunikation, Vermittlung, Verhand
lungen, ·Koordination und Beobachtung zwischen den Konfliktparteien und anqeren betrof
fenen Organisationen. Der tägliche Vororteinsatz wird von durchschnittlich ,4o · Teams 
getragen, die grundsätzlich jeweils aus zwei Beobachtern verschiedener Nationalität, einem 
Fahrer sowie einem örtlichen Bediensteten als Dolmetscher·bestehen; sie verfügen über ein 
satellitengestütztes Kommunikationssystem. Alle EGBM-Angehörigen sind unbewaffnet und 
tragen weiße Uniformen-mit dem EU-Emblem. Die ca. 125 Missionsfahrzeuge in weißer 
Farbe führen die EU-Flagge. 

Die Mission richtet ihre tägliche und ihre analytische Berichterstattung an die Internationale 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien in Genf ·und via EU-Präsidentschaft an die Teil
nehmerstaaten. · · 

. . 

Das laufende Missionsbudget beträgt ca. 2 Mio. DM pro Monat, wozu für die Ermittlung 
der Gesamtkosten noch die Personal- und Ausrüstungsleistungen der 18 Delegationen hinzu
gerechnet werden müssen. 

• 

In der Folge des von Bundesaußenminister Kinkel verfügten erhöhten personellen Beitrages 
zur EGBM. wurde. seit Februar 1993 im Missionshauptquartier die deutsche Delegation 
aufgebaut. Ihr gehören unter Leitung eines Diplomaten ca. 25-30 ehemalige Offiziere des 
Bundeswehr an,. die mit Dienstvertrag befristet in den Auswärtigen Dienst übernommen 
werden. Die Delegationsmitglieder haben sich . seither vor allem in Stabsstellen, bei der 
Leitung von Koordinationsstellen im sicherheitsgefahrdeten Bosnien, zuerst . des. Regional
zentrums in Sofia und nunmehr in Zagreb sowie des Verbindungsbüros Genf bewährt. Eine 
besondere Herausford�rung stellt die vom 1. Juli 1994. bis Jahresende auf Deutschland zu
kommende Missionsleitung dar. 

3. Leistungen und Defizite.

3.1. Erfolge . 

In ihrem nunmehr schon über zweijährigen Einsatz im ex-jugoslawischen Konfliktraum hat 
die EGBM als zivile Beobachtungs- und Vermittlungsinstanz, der diplomatisches und 
militärisches Personal in derzeitiger Gesa.1ntstärke von ca. 350 Mann angehören, unter 
oftmals schwierigen und gefährlichen Bedingungen folgende grundsätzliche Leistungen er
bracht: 

- regelmäßige Beobachtung und Berichterstattung zur Entwicklung im · gesamten
südslawischen Spannungsraum,
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Vetmittlung von regionalen und zeitlich begrenzten Waffenstillständen, die im lokalen 
Rahmen die Durchführung von humanitären Aktionen erlaubt haben, 

Anwendung vertrauensbildender Maßnahmen zwischen den Streitparteien mit 
zumindest zeitlich und regional begrenzter Wirkung und 

Mobilisierung humanitärer Hilfe, indem Spezialorganisationen an akute lokale 
Notsituationen herangeführt werden konnten. 

Als grundsätzliche strukturelle Stärke besitzt die Missio_n im Vergleich zu den anderen in 
diesem Konfliktraum operierenden Institutionen die Fähigkeit, daß sie allein aufgrund ihrer 
vertraglichen Grundlagen auf beiden Seiten der Frontlinien präsent sein kann und so ein 
Netzwerk von lokalen Kontakten geschaffen hat, das zur Ve1ttauensbildung beitrug. In 
technischer Hinsicht verfügt die EGBM nebem einem erprobten Transport - und Logistik
system über satellitengestützte Kommunikationsmittel, die sich effizienter als die anderer 
Stellen erwiesen haben und deren Wert noch durch die relativ große Bewegungsfreiheit der 
Beobachterteams erhöht wird. 

Herausragende Einzelergebnisse des Einsatzes der Mission beziehen sich insbesondere auf: 

a) das Monitoring des Truppenabzugs der Jugoslawischen Volksa1mee

Die im Rahmen der Brioni-Erklärung der Mission übe1tragene Aufgabe der ''Stabilisierung 
des Waffenstillstands'' kann für den Bereich des zunächst im Vordergrund stehenden 
Abzugs der Jugoslawischen Volksarmee (JVA) insgesamt als erfolgreich durchgeführt 
bezeichnet werden. Die Beobachter- und Vermittlungstätigkeit der EGBM bezog sich dabei 
im Juli/August 1991 vereinbarungsgemäß auf die Aufhebung der Blockade der JVA, ihren 
Abzug aus Slowenien und Kroatien sowie auf die Demobilisierung der slowenischen 
Territorialstreitkräfte. 

b) die geographische Konfliktbegrenzung

Die der Mission auf der Grundlage der Lissabon-Erklärung des Europäischen Rats 
(27.6.92.) übertragene Aufgabe der Grenzbeobachtung in Nachbarstaaten des ex
jugoslawischen Konfliktraums ist im Spätjahr 1992 in Memoranda of Understanding mit 
Ungarn für die Voivodjna, mit Bulgarien ftlr Mazedonien und mit Albanien für den Kosovo 
umgesetzt worden. Über die da1·autbin in Szeged, Sofia und Tirana errichteten Regionalzen
tren hinaus wurde im Januar 1993 auch ein ständiges Monitorteam nach Skopje zur dortigen 
KSZE-Beobachtermission entsandt und seit August 1993 das serbische Angebot der EGBM-

•• 

Präsenz im Kosovo mit Interesse geprüft. Auch wenn das bisherige Ausbleiben des ''Uber-
schwappens'' der militärischen Auseinandersetzungen aus dem zentralen Konfliktraum auf 
die südslawische Peripherie nicht monokausal auf diese Monitortätigkeit zurückgeführt 
werden kann, ist_ es doch gerechtfertigt, sie als wichtigen Beitrag zur bislang erfolgreichen 
Erfüllung des Mandats: ''Gewaltanwendung vorzubeugen und zur Wiederherstellung von 
Vertrauen beizutragen'' zu werten. 
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c) die Mitwirkung bei.der Durchsetzung der Flugverbotszone

.Für die von den UN-Sicherheitsratsresolutionen 781 und 816 im Konfliktraum verhängte 
''No-fly-zone'' hat die Mission ab Ende 1992 auf Bitte von UNPROFOR das Monitoring 
von drei Flughäfen in Kroatien übernommen. In diese Beobachtungstätigkeit wird seit 
September 1993 auch der bosnische Flugplatz Zenica einbezogen. Trotz der vielfach fest
gestellten Nichtbeachtung und der in diesem Rahmen aufgedeckten Verstöße gegen das 
Waffenembargo sind die berichteten Regelverletzungen als begrenzt zu bewerten. Insbe
sondere kann die Beobachtertätigkeit der EGBM als Instrument betrachtet werden, Serbien 
vom Einsatz seiner Luftwaffe abzuhalten. 

' 
• 

3.2. Der Marginalisierungstrend 

Diese Leistungen dürfen aber nicht verkennen lassen, daß die Arbeit der Mission seit 
längerem einem anhaltenden Marginalisierungstrend ausgesetzt ist. Seit dem JV A-Abzug hat 
sie keinen wirklich entscheidenden Beitrag zur Konfliktlösung mehr erbringen können und 
scheiterte an der ehrgeizigen Zielsetzung, ein Instrument zur Vermittlung einer Frie- ;. 
densordnung auf der Grundlage der ''Londoner Prinzipien'' zu sein. Als. Ursache dieser 
Entwicklung ist besonders auf folgende Faktoren zu verweisen: 

a) die Fortdauer der militärischen Konfliktphase
. 

Nach den vom Generalsekretär der Vereinten Nationen in der ••Agenda für den Frieden'' 
definierten Kategorien von friedenserhaltenden Maßnahmen ist die EGBM von ihrer zivilen 

· Verfassung her dem im Vorfeld und nach Beendigung ·von militärischen Auseinander
setzungen zugeordneten Instrumentarium der ''präventiven Diplomatie'' und der ''Friedens
konsolidierung'' zuzuordnen.

Der sich ab Ende 1991 rapide verschlechte�den Sicherheitslage und dem Ausbruch offener 
Kriegshandlungen in Kroatien und dann in Bosnien-Herzegowina zeigte sich schon die 
bewaffnete UN-Friedenstruppe nicht gewachsen. Da mit dem fast schon regelmäßigen 
Bruch der serienweise geschlossenen Waffenstillstände die eigentliche Geschäftsgrundlage 
der EGBM bereits in ihrem Gründungsjahr (1991) entfiel, wurde der weitere Einsatz dieser 
unbewaffneten Mission zum Randphänomen. Die zu Anfang des Konflikts der EGBM noch 
zugute kommende politische Autorität · Europas ging mit der vorwiegend dekla ratorischen 
Politik, .den nur. langsam · greifenden und zu spät verabschiedeten Sanktionen sowie der 
frühen Absage an eine militärische Intervention rasch verloren. Die 13 von der Mission 
Ende 1991 auf dem Kriegsschauplatz Kroatien . vermittelten Waffenstillstände blieben 
genauso ohne Bestand wie ihre Schlichtungsversuche für Vukovar und Dubrovnik. 1992 .sah 
sie sich dann wegen der · rapide verschlechterten Sicherheitslage zum vorübergehenden 
Verlassen des Einsatzraumes Bosnien-Herzegowina gezwungen, auch heute wird dort ihre 
Bewegungsfreiheit von allen Streitparteien begrenzt, und im serbischen Herrschaftsbereich 
wird sie kaum noch als Verhandlungspartner akzeptiert. Der im Frühjahr 1992 erfolgte 
Abschuß eines Hubschraubers mit dem Euro-Emblem und der Tod von sechs Monitoren 
bringen den tragischen Aspekt des Einsatzes zum Ausdruck. Die Europäische Gemein-

. 
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schaft/Union - die sich nach der Beendigung des Ost-West-Gegensatzes anfangs euphorisch
als friedensstiftende Ordnungsmacht in Europa wähnte - scheiterte insgesamt bisher mit
ihren Friedensbemühungen im Konflikt um das ehemalige Jugoslawien, auch wennsie in
Slowenien und begrenzt auch in Kroatien einige Erfolge vorweisen konnte.

b) Verdrängung durch UNPROFORund Distanz zur Genfer Friedenskonferenz

Mit der im Februar 1992 erfolgten Errichtung von Schutzzonen (United Nation Protected
Areas = UNPAs) in Kroatien auf der Grundlage des Vance-Plans haben die UN-Truppen
(UNPROFOR)die bis dahin von der EGBM wahrgenommeFunktion der Waffenstillstands-
Behörde weitgehend übernommen. Die EG-Mission blieb zwar weiterhin für vertrau-
ensbildende Maßnahmen und zunächst noch für die "Rosa Zonen", d.h. für die über die

_ ursprüngliche Definition der UNPAshinausreichenden Spannungsgebiete zuständig. Da die
militärische Entwicklung im ex-jugoslawischen Konfliktraum dann eine schrittweise
Erweiterung des UN-Mandats begünstigte - was im August 1992 zur Schaffung des UN-
Kommandos für Bosnien-Herzegowina führte - mußte die EGBM mit ihren dreieinhalb
Hundertschaften auch rein optisch gegenüber der auf inzwischen über 27.000 Mann ange-
wachsenen "UN-Familie" (UNPROFOR, UNMO, UNCIVPOLu.a.) an Boden verlieren.
Dementsprechend sah auch der Vance-Owen-Friedensplan vom Januar 1993 fiir die EG-
Mission eher nachgeordnete Aufgaben vor, und der Entwurf eines Ubereinkommens
beziiglich Bosnien-Herzegowina vom Juli 1993 behandelte die EGBM nur noch im Zusam-
menhang mit "anderen humanitären Organisationen".

Die eigenen Erfahrungen zeigen, daß die Zusammenarbeit der Welt- und der Regional-
organisation zwar 1992 noch hinlänglich zufriedenstellend war, 1993 aber dieinstitutionelle
Rivalität über das akzeptable Maß stieg. Sie wurde auch von den Konfliktparteien erkannt
und in ihre taktischen Überlegungen einbezogen. Auf der Ebene der Hauptquartiere hatte
sich insbesondere das Verhältnis zum Stellv. UN-Missionschef Thornberry als problema-
tisch erwiesen. Der ab Juli 1993 amtierenden belgischen Präsidentschaft legte er bereits im
Begrüßungsschreiben das aus seiner Sicht richtige Verhältnis zwischen der "Führungsrolle
UNPROFORSs" und den "natürlich willkommenen Hilfsdiensten der EG-Mission" dar. Ein
von der EGBM vermitteltes und vor dem Durchbruch stehendes Projekt der technisch-
administrativen Zusammenarbeit zwischen kroatischen und serbischen Lokalautoritäten in
der slawonischen UNPA-West mußte abgebrochen werden, weil es wohl mit dem gemäch-
licheren Procedere der Weltbehörde kollidierte.

Das Verhältnis der Mission zur Internationalen Konferenz über das Ehemalige Jugoslawien
(ICFY) ist ebenfalls als grundsätzlich dysfunktional zu bezeichnen. Die nach dem Ende der
britischen EG-Präsidentschaft noch verstärkte Distanz zum europäischen Ko-Vorsitzenden
hatte im Juni 1993 zu der bizarren Lage geführt, daß die dänische Missionsleitung zwar mit
dem (norwegischen) Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen anläß-
lich seines Antrittsbesuches ein vertrauenvolles Einvernehmen und eineinstitutionalisierte
Zusammenarbeit herstellen konnte, der europäische Ko-Vorsitzende bisher dagegen die
EGBM sowohl in Genf als auch in Zagreb gemieden hat. Während sich die Mission selbst
den von der ICFY entwickelten Friedensplänen verpflichtet fühlte und im Mai letzten Jahres
bereits strukturelle Umgruppierungen im Hinblick auf die vorgezogene Implementierung
des Vance-Owen-Plans in Zentralbosnien (Übereinkommen von Medjugorje vom



18.5.1993) durchgeführt hatte, forderte der "Bericht der Ko-Vorsitzenden über die
Aktivitäten der ICFY" vom 6.8.1993 zwar die Europäische Gemeinschaft zu einem Beitrag
zur Implementierung des im Entwurf vorliegenden Owen-Stoltenberg-Plan zu Bosnien-
Herzegowina auf, sah aber in diesem Rahmen für deren Beobachtermission keine nennens-
werte Rolle mehr vor. Im Gegensatz dazu eröffnete die in diesen Plan auf kroatischen

Vorschlag hin aufgenommene Zwei-Jahres-Verwaltung für die Stadt Mostar auch für die

EGBM eine wichtige Aufgabe.

Die weitgehende Beziehungslosigkeit der beiden Institutionen wurde nur dadurch unter-

brochen, daß Lord Owen im Mai letzten Jahres eine missionsoffizielle Bestätigung seiner

Vermutung erbeten ließ, die kroatische Armee sei an den Kämpfen in Zentralbosnien betei-

ligt. Seine lautstarke Verärgerung darüber, daß - zum damaligen Zeitpunkt - lediglich der

Nachweis der logistischen und beratenden Unterstützung Zagrebs für die Mostar-Kroaten zu

erbringen war, stieß dann innerhalb der Mission allerdings auch bei den angelsächsischen

Stabsangehörigen auf Befremden. Fast schon einen Mißbrauch der vertraglich gebotenen

Unparteilichkeit der Beobachtungstätigkeit der Mission stellt die im August 1993 von Genf

übermittelte Bitte dar, eine Bestätigung von kroatischen Menschenrechtsverletzungen in

Zentralbosnien zu erhalten, die über die bereits in der Vergangenheit bekannt gewordenen

hinausgingen, die mit dem - wohl konferenztaktisch zu verstehenden - Zusatz erfolgte, daß

wenn schon keine neuen Tatsachen zu ermitteln seien, wenigstens lokal kursierende Ge-

rüchte missions-offiziellen Niederschlag finden sollten.

c) der mangelhafte Gemeinschaftskonsens

Die in der politischen Auseinandersetzung der europäischen Partner zum Jugoslawien-

Konflikt seit 1991 zutage getretenen Divergenzen spiegeln sich auch in den Auffassungs-

unterschieden und in der Berichterstattung des Missionspersonals aus den 17 Entsende-

staaten wider. Nach eigenen Erfahrungen standen dabei 1992 mit Bezug auf Deutschland

thematisch die "verfrühte Anerkennung" der nördlichen Republiken und das "verdächtig

gute deutsch-kroatische Verhältnis" im Vordergrund. Es mag dahingestellt bleiben, inwie-

weit diese Einstellung durch die offizielle Regierungshaltung der Partnerstaaten, durch den

Einfluß des "genius loci" auf die in serbischem Gebiet stationierten Beobachter oder durch

die wohl unbewußte Suche nach einem Sündenbock für die schon unter der portugiesischen

EG-Präsidentschaft einsetzende Sinnkrise innerhalb der EGBM bedingt war. Die Intensität

dieser Schuldzuweisung hat dann nicht zuletzt durch den Besuch von Bundesminister Kinkel

am 14. Mai 1993 in Zagreb - der auch eine Kurzbegegnung mit der Mission einschloß -

nachgelassen, da er Präsident Tudjman gegenüber die Sorge der Bundesregierung über Tei-

lungsabsichten und Menschenrechtsverletzungen der Herzegowina-Kroaten unmißverständ-

lich zum Ausdruck brachte. Im Juni 1993 hat die deutsche Delegation innerhalb der Mission

zusätzlich noch ein Non-paper mit dem Titel "Jugoslawien - Auflösung eines Mythos"

zirkulieren lassen. Hierin wurde daran erinnert, daß die Agression Belgrads mit der Zielset-

zung eines "Großserbiens" die Hauptschuld fiir diesen Krieg trage, die völkerrechtliche

Anerkennungerst als alternatives Abschreckungsinstrument.nach dem mehrfachen Scheitern

von Verhandlungslösungen eingesetzt worden ist und daß bei dieser von den Partnerstaaten

gemeinsam getroffenen Entscheidung übereinstimmend davon ausgegangen worden sei,
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hierdurch allein nicht schon die Gesamtlösung für den ex-jugoslawischen Konfliktkomplex 
erreichen zu können. 

Die unterschwellig fortbestehende Kritik an der deutschen Jugoslawienpolitik kommt in 
gelegentlichen Teamberichten über deutsche Waffenlieferungen zum Vorschein. So soll 
1992 der Kampfpanzer T .eopard bei der kroatisch-bosnischen Armee wiederholt gesichtet 
worden sein, wobei sich - ungeachtet der Tatsache, daß mehrere europäische Partner dieses 
Waffensystem erworben haben - Nachfragen nach konkreten Einzelheiten in allen Fällen zu 
keiner Bestätigung führten und wohl nur aus Wunschvorstellungen der Kriegsparteien und 
einiger Beobachter bestehen dürften. Obwohl ein Bericht des Regionalzentrums Zenica im 
Juni 1993 häufige· Besuche deutscher Waffenhändler beim kroatisch-bosnischen Verteidi
gungsminister ohne belastende Detailangaben meldete, hat sich die dänische Präsidentschaft 
nicht gescheut, diesen pauschalen Vorwurf sowohl nach Kopenhagen wie auch an den 
europäischen Ko-Vorsitzenden der Genfer Konferenz weiterzureichen. Dem Protest der 
deutschen Delegation gegen diese auf keinen verwertbaren Beweis gestützte Tatsachen
behauptung hat die belgische Präsidentschaft zugestimmt. 

Die bislang in der EGBM tonangebende Meinungsführerschaft von Mitgliedern aus angel
sächsischen I Andern bejaht die Kriegsschuldfrage weitgehend ohne Nuancierung für alle· 
Konfliktparteien gleichermaßen. Dieser mit erstaunlicher Geschlossenheit artikulierten 
Haltung schloß sich während des ersten Halbjahrs 1993 im wesentlichen auch die dänische 
Präsidentschaft an. Der im März dem ''policy meeting'' vorgelegte Entwurf der Missions
leitung zum ''Verhandlungsprozess betreffend die Krajina'' ging dementsprechend von der 
politischen Gleichrangigkeit des von Kroatien und vom aufständischen T andesteil Krajina -
'' der früher Teil von Kroatien war'' - für sich in Anspruch genommenen Selbstbestimmungs
rechts aus. In Verkennung der internationalen Rechtslage tendierte dieser Entwurf zur Fest
schreibung des machtpolitischen . status quo, wobei die völkerrechtliche Anerkennung der 
aufständischen Provinz dann die noch unausgesprochene, aber logische Konsequenz 
gewesen wäre. Bei der an· die Partnerdelegationen gerichteten Aufforderung, die für die 
Mission verpflichtende Prinzipien-Triade der EG- und KSZE-Erklärungen: ''Recht auf 
nationale Selbstbestimmung ...; Unverletzlichkeit der bestehenden Grenzen - Schutz ethni
scher Minderheiten'' zur Grundlage der Überlegungen zu nehmen, wurde die deutsche Dele
gation von Frankreich, Griechenland und der Kommission unterstützt. 

Ein Feld anhaltender Kontroversen unter den Missionsmitgliedem bildete 1993 auch die 
Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen in Bosnien-Herzegowina. Vor allem an
gelsächsische Monitore . und der f1anzösische Leiter des zuständigen Regionalzentrums 
wurden dabei zurecht nicht müde, Ausschreitungen der kroatischen Seite an den Pranger zu 
stellen, wie dies insbesondere für die Greueltat im muslimischen Dorf Ahimici mit dem 
medienwirksa1nen Reisebericht der Delegationsleiter Großbritanniens, Frankreichs und 
Spaniens vom 11. Mai und· einer von der EGBM herausgegebenen Monographie (Report on 
Interethnic Violence in Vitez, Busovaca and Zenica, April 1993) geschehen ist. Anderer
seits hat es die Mission bisher aber versäumt, den um die Jahresmitte eingehenden Hin
weisen von Übergriffen auch der muslimischen Seite auf die kroatische Bevölkerung 
Zentralbosniens mit der gleichen Intensität nachzugehen. Aus den Berichtsakten geht zudem 
hervor, daß die von der serbischen Ar1nee 1992 bei der Eroberung von Dreiviertel des 

• 
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Staatsgebietes Bosniens systematisch durchgeführten Morde und Vertreibungen eher be-

grenzten Niederschlag gefunden haben. Dank der energischen Unterstützung der nieder-

ländischen Delegation für die wiederholt vorgetragene deutsche Bitte, die Menschenrechts-

verletzungen aller Konfliktparteien gleichgewichtig zu behandeln, konnte vermieden

werden, daß diese Appelle nun ihrerseits als Ausdruck einer einseitigen Parteinahme miß-

verstanden wurden.

Die innerhalb der EGBM bestehenden Meinungsunterschiede, ob Kroatien wegen dessen

Politik gegenüber Bosnien Sanktionen angedrocht werden sollten, traten beim Besuch des

Vorsitzenden des EG-Außenministerrats am 20. Juli besonders deutlich zutage. Hier war es

dannallerdings der französische Botschafter, der an Minister Claes die provozierende Frage

richtete, wer denn gegebenenfalls die ca. 600 000 in Kroatien lebenden Flüchtlinge auf-

nehmen wolle. Die deutsche Delegation unterstützte dies mit dem Hinweis, daß es

schließlich der Vance-Owen-Plan selbst gewesen sei, der die Idee der ethnisch-geo-

graphischen Aufteilung Bosniens akzeptiert habe und durch die verzögerte Implementierung

des vorgesehenen Prinzipienkatalogs dem Mißverständnis, wenn auch unbeabsichtigt,

Vorschub geleistet habe, "ethnische Säuberungen" seien erlaubt. Weiter sei zu bedenken,

daß die kroatische Regierung trotz aller Verbundenheit mit ihren herzegowinischen Vettern

nicht pauschal für deren Rechtsverletzungen haftbar gemacht werden könne. Im Gegensatz

zu Serbien sei zudem Kroatien von Staaten umgeben, die ihre Grenzen gut kontrollieren

könnten, so daß durch die Verhängung gleichmäßiger Sanktionen im Endeffekt einer der

"Opfer-Staaten" stärker bestraft werde als der ursprüngliche Aggressor, der schließlich auch

die Flucht der Muslimein die Siedlungsgebiete der bosnischen Kroaten verursacht habe.

In der Bewertung der 1992 und 1993 innerhalb der EGBM zu beobachtenden politischen

Stimmungslage ist zusammenfassend der Eindruck einer, wenn auch vielleicht unbewußten

Einseitigkeit nicht von der Hand zu weisen. Für die hinter dieser Haltung stehende Motiva-

tion mag es aufschlußreich erscheinen, daß eine eher triviale Fehlleistung Kroatiens wie die

im Juli letzten Jahres beschlossene Wiedereinführung der aus venezianischen Handelszeiten

stammenden und auch vom Ustascha-Regime benutzten Währungseinheit "Kuna" in einem

Missionsbericht sofort als Beweis für die grundsätzlich faschistoide Grundtendenz dieses

Landes gegeißelt wurde.

4. Bedingungen und Prioritäten zukünftiger Missionstätigkeit

4.1. Die EU-Beobachtermission als "Gemeinsame Aktion" im Rahmen der

Gemeinsamen Außen- undSicherheitspolitik

Bei der Entstehung der EGBM im zweiten Halbjahr 1991 konnte in Anbetracht des sofort

erforderlichen Einsatzes der strukturellen Konzeption des Gemeinschaftsunternehmens kaum

Aufmerksamkeit geschenkt werden. Für das damals im Vordergrund stehende Monitoring
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des Abzugs der JV A aus Slowenien und Kroatien wurden die nationalen, vorwiegend aus 
dem Verteidigungsbereich starnmenden Beiträge der Partnerstaaten, so wie sie gerade 
anfielen, zu einer europäischen Waffenstillstands-Institution zusammengefügt. Während 
sich nach kurzer Zeit aber bereits der Aufgabenschwerpunkt der Mission auf vertrauens
bildende Maßnahmen, lokale Ve1mittlungsaktionen und die Gewährleistung humanitärer 
Hilfe verschob,· ist jedoch die ursprünglich militärisch geprägte Personalstruktur beibehalten 
worden. Im ersten Halbjahr 1993 hat dann die wachsende Kritik der Delegationen und der 
Außenministerien an der Berichterstattung über militärische Detailvorgänge zu einer grund
sätzlichen Reform von einer vornehmlich nach militärischen Gesichtspunkten ausgerichteten 
Mission zu einer mehr konzeptionell orientierten und diplomatisch verfaßten Institution 
geführt. Wie schon vor der britischen Präsidentschaft - die erstmals eine Straffung der Füh
rung und der Verwaltung herbeigeführt hatte - wurden jetzt wieder Strukturmängel über 
eine inhaltlich-politische Sinnkrise der Mission besonders deutlich. Die allgemeine Unzu
friedenheit mit einer in sich zerstrittenen Präsidentschaft wurde dabei durch die im ''policy 
meeting'' immer offener vorgetragenen Kritik an den ''feudalen Erbhöfen'' einiger Delega
tionen auf der Kommandoebene und an den von keinem Rechnungshof kontrollierten 
Verwaltungsusancen einiger Stabsstellen verstärkt. Die gereizten Auseinandersetzungen im 
''policy meeting'' äußerten sich auch in einer geradezu befremdenden Distanzierung des 
Präsidentschaftsstabes von der eigenen Führung. 

Die Sinnkrise wurde nicht zuletzt durch die Ende Mai 1992 erfolgte Aufgabe des Vance
Owen-Friedensplans ausgelöst, als die Mission sich gerade anschickte, dessen (vorgezo:

gene) Implementierung im kroatisch-muslimischen Bereich vorzunehmen. Aus den Berich
ten der Missionsteams in Bosnien-Herzegowina ging da1aufhin deutlich hervor, daß der 
psychische und physische Einsatzstreß unter schwierigen und gefährlichen Bedingungen 
ohne den Orientierungspunkt einer glaubwürdigen Friedensperspektive auf Dauer kaum zu 
ertt·agen ist. Im Norden des Missionsraums traf diese Sinnkrise auf das dort bereits seit 
längerem vorhandene Gefühl der Ohnmacht angesicht der Tatsache, daß bei UNPROFOR 
der Vance-Plan zunehmend in Vergessenheit geriet und nach den mehrfach gescheiterten 
Ver111ittlungsversuchen eine Verständigung zwischen_ Kroatien und den · aufständischen 
Serben in der Krajina anscheinend unmöglich war. 

Die Mission wurde von den Angehörigen zunehmend als ''Ersatzhandlung'' angesehen. Sie 
sah sich zur Stabilisierung des Status quo mißbraucht, indem Serbien ein ''Siegfrieden'' auf 
zynische Weise gewährt wurde, und blieb in einer hilflosen Rolle gegenüber den kroatisch
muslimischen Auseinandersetzungen und Greueltaten, für _ die auch noch die internationale 
Staatengemeinschaft selbst als mitverantwortlich erachtet wurde. 

. 

4.2. Die Forderung nach einem erneuerten Mandat für die EU-Beobachter,nission 

Die belgische Präsidentschaft hatte sofort nach Amtsantritt versucht, durch administrative 
Rationalisierungsmaßnahmen auf der politischen Entscheidungsebene offenbar gewordene 
Glaubwürdigkeitslücken zu schließen. Das hatte innerhalb der Mission ziemlich schnell zu 
einer atmosphärischen Trendwende geführt . 

• 
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Als Beitrag zu den da1autbin initiierten Refo1müberlegungen hat die deutsche Delegation 
ein Non-paper. ''For. more rational ECMM structures'' (21.6.1993) mit einer Analyse der 
vertraglichen Grundlagen der Mission im ''policy meeting'' .. vorgelegt. Dort wird darauf 
hingewiesen, daß die .mit den Empfangsstaaten abgeschlossenen Memoranda of Under
standing nicht nur die Kl�usel der operativen "Verantwortung des Missionschefs'', sondern 
auch die bisher .in ihrer institutionsrechtlichen Reichweite nicht ausreichend gewürdigte 
Definition des europäischen Vertragspartners als '' die Gemeinschaft und ihre Mitglieds
staaten'' enthalten. Ausgebend von dieser auf die Europäische Politische Zusammenarbeit 
(EPZ) hinweisenden Grundformel sei die EGBM folglich nicht, wie allgemein üblich, als 
politisch-rechtliches Unikat eines ''Präsidentschaftsunternehmens'' aufzufassen. Sie stellte 
vielmehr mit ihrem . exekutiven Auftrag den ersten, allerdings nur unzureichend durch
dachten Versuch einer ''Gemeinsamen Aktion" im Rahmen der ''Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik'' und damit - wenn auch so nicht beabsichtigt - einen P ·· enzfall des 
Maastricht-Vertrags dar. Diese Schlußfolgerung wird auch durch den Einbezug anderer 

· KSZE-Staaten in die Mission nicht infrage gestellt, da diese in den Abmachungen nicht als
konstitutive Vertragsparteien, sondern lediglich als ''Entsendestaaten'' für Monitore auf
geführt werden. Um dem Maastricht-Vertrag gerecht zu werden, solle die EGBM folglich
auch die mit diesem Vertiagswerk geschaffene neue politische Qualität zum Ausdruck
bringen. Dai aus ergebe sich als Schlußfolgerung, daß die künftige Missionsstruktur - ob
wohl zwischenstaatlich begründet - zu einer stärker integrierten und gemeinschaftsbildenden
Institution weiterentwickelt werden müßte.

Der von der deutschen Delegation im ''policy meeting'' eingebrachte Vorschlag, eine mög
lichst hochrangige Bestätigung und Erneuerung des ''internen europäischen Mandats'' zu 
erwirken, wurde mit allgemeiner Zustimmung der Parb1erdelegationen von der Missions
leitung in eine Entscheidungsvorlage für die Ad-hoc Gruppe der Europäischen · Politischen 
Zusammenarbeit (EPZ) umgesetzt. 

Der belgische Präsidentschaftsentwurf zu den künftigen EGBM-Funktionen stellte dabei 
besonders die Berichterstattung und - als innovatives Element - die Erhebung wirtschaft
licher Infrastrukturdaten in den Vordergrund. Wenn zur Konzentration der knappen 
Ressourcen vorgeschlagen wird, die Flugplatzüberwachung abzugeben und die Einsätze bei 
der Grenzbeobachtung zu reduzieren, so kommt diese Schwerpunktverlagerung auch den 
deutschen Planungen für die Missionsleitung im 2. Halbjahr 1994 entgegen. Eine stärker als 
europäische ''Großbotschaft'' organisierte EGBM wäre eher in der Lage, nach einem allge
meinen Waffenstillstand die voraussichtlich vor allem von der EU zu leistende Hilfe beim 
Wiederaufbau der verwüsteten Balkanregion zu koordinieren. Eine weitere wesentliche Ra
tionalisierung der Arbeitsabläufe im Hauptquartier würde darin bestehen, durch die 
Zusammenführung des bisher stark militärisch-operationellen Flügels mit dem unterent
wickelten diplomatisch-konzeptionellen . für eine verbesserte Berichterstattung zu sorgen, 
zumal sich bislang die beiden Flügel weitgehend beziehungslos, wenn nicht gegenseitig 
behindernd gegenüberstanden. In einer zivilen Auslandsvertretungen vergleichbaren 
Gliederung nach Sachgebieten, die in dem dänischen Entwurf zur Einrichtung· von ''area 
desks'' bereits konzipiert war, ließe sich dann das vorhandene militärische Know-how mit 
der erforderlichen diplomatischen Expertise an gemeinsame Aufgaben binden und für das 
Arbeitsergebnis optimieren. 
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5. Schlußfolgerungen: Grundsätzliche Voraussetzungen für
leistungsfähige EU-Missionen

. 

Ein dergestalt revidiertes und erneuertes Mandat könnte nicht nur den Missio11sangehörigen 
die für den Einsatz erforderliche Motivation zurückgeben, sondern zugleich die konzeptio
nellen Grundlagen der EGBM in wesentlichem Umfang rationalisieren. Über diesen ersten 
. Refortnschritt hinaus ergeben sich -jedoch aus dem dargestellten Marginalisierungstrend 
noch weitere Bedingungen, · die erfüllt sein sollten, um in Zukunft den erfolgreichen Einsatz 
der Mission als zivile Institution europäischer Friedensvermittlung sicherzustellen .. Dies gilt 

. insbesondere für die drei folgenden Grundbedingungen. 

a) Die Einhaltung eines stabilen Waffenstillstands.
-

Wenn schon die vom echten Friedenswillen der Streitparteien getragene Vereinbarung zur 
Beendigung der Kriegshandlungen und zur Wahrung eines dauerhaften Waffenstillstands 
ohne taktische Vorbehalte die Voraussetzung für den sinnvollen Einsatzes eines ''bewehrten 
Friedenserbalters" bildet,. muß · dies umso mehr für einen · "zivilen Friedensver1nittler'' 
gelten. Beide würden damit in die Lage versetzt, die. Auflösung lokaler Widerstände, das 
schrittweise Auseinanderrücken der feindlichen Streitkräfte und den Abbau der. beiderseiti-
.gen Angriffspotentiale vorzunehmen und zu. ''beobachten". Zugleich könnten sie erst dann 
mit Aussicht auf Erfolg zwischen. den Konfliktparteien Projekte der Zusammenarbeit von 

- beiderseitigem Interesse und Hilfsleistungen von Dritten .vermitteln, um durch Vertiauens
bildung und Schaffung von ''Friedensgewinnen" den Waffenstillstand langfristig abzu-
sichern und Rückfälle in friedlose Konfrontationsbeziehungen zu erschweren.

b) Die funktionale Arbeitsteilung mit UNPROFOR und -die enge Kooperation mit der
Internationalen Konferenz in Genf. · · · 

Bei einer zwischen Brüssel und New York zu vereinbarenden Arbeitsteilung und 
Zusammenarbeit sollten der UN-Schutzmacht und der EGBM jeweils die Aufgaben zuge
ordnet werden, für die sie auf Grund ihrer militärischen oder zivilen Organisationsstruktur 
''komparative Funktionsvorteile'' aufweisen. Wenn dabei UNPROFOR alle Aufgaben einer 
klassischen Waffenstillstandsbehörde einschließlich der gesarnten Flugplatzüberwachung 
zufallen, sollten der Mission im gleichen Einsatzgebiet die Funktion der ''Lokaldiplomatie'' 
und der Vermittlung ziviler Beziehung zwischen den Konfliktparteien übe1t:t:agen werden. 
Neben der Hilfestellung beim Aufbau rechtsstaatlicher und demokratischer Strukturen 
sollten dabei der EGBM auch die bisher von der Mission getrennte Entwicklungshilfe und 
die Technische Hilfe der Europäischen Union eingegliedert oder zumindest mit ihr abge
stimmt werden. 

Bei dem von der EU zusammen mit den KSZE-Partnern anzuregenden kooperativen und 
funktionalen Verhältnis der Genfer Friedenskonferenz zur Mission würde ein verbesserter 
Berichts- und Informationsaustausch die Effizienz beider Ebenen der Friedensver1nittlung 
vergrößern, wobei dem europäischen Ko-Vorsitzenden der Genfer Konferenz noch die 
Amtshilfe einer dem gleichen Auftraggeber verpflichteten Exekutivbehörde vor Ort zugute 
käme. 

--
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c) Die Rahmenbedingungeines ausreichenden Gemeinschaftskonsens.

Auch aus Sicht der EGBM istals ein positives Ergebnis festzuhalten, da8 die Partnerstaaten
eben nicht nach den ihnen in der Offentlichkeit unterstellten und simplifizierenden Ver-
schwörungsformeln - Schaffung einer wirtschaftlichen und politischen Einflußzone Deutsch-
lands oder Versuch Großbritanniens und Frankreichs zur Rettung des antideutschen Boll-
werks der Pariser Vorortverträge von 1919 - einseitig und evtl. auch gegeneinander vor-
gegangen sind. Mit den nach wie vor gemeinschaftlich getragenen LondonerPrinzipien, mit
der Beauftragung eines europäischen Friedensvermittlers und der Entsendung der Mission
haben sie vielmehr grundsätzlich einen gemeinsamen Gestaltungswillen zum Ausdruck
gebracht. Der frühe Streit über die Anerkennungsfrage und der anhaltende Dissens über die
Durchsetzungsmodalitäten einschließlich des Militäreinsatzes lassen jedoch deutlich werden,
daß sich das Politikpotential der Gemeinschaft für eine mehr als deklaratorische "Gemein-
same Außen -und Sicherheitspolitik" noch auf sehr dünnem Eis bewegt.

Wenn dieser mangelhafte Gemeinschaftskonsens auch die bisherige Leistungsfähigkeit der
EGBM beeinträchtigt hat, würde ein Waffenstillstand wesentlich bessere Erfolgsaussichten
eröffnen. Auf der Grundlage des unstrittigen Gemeinschaftsfundus der erfolgreichen Gestal-
tung einer Friedensordnung im Binnenverhältnis dürfte dann eine Willensbildung wesentlich
leichter zu bewerkstelligen sein, mit der eine Friedensregelung für die Nachbarregion und
eine Ordnungsfunktion nach außen vermittelt werden kann. Unter dieser neuen und tragfä-
higeren Rahmenbedingung würde sich der Schwerpunkt der Mission gleichsam automatisch
auf die einer zivilen Friedensinstanz originär angemessene und von Boutros-Ghali als
"konfliktfolgender Friedenskonsolidierung" bezeichnete Aufgabe hin verlagern.

In dieser Situation würde zugleich auch der nach dem tragischen Abschuß eines EGBM-
Hubschraubers abgegebenen Erklärung des Ministerrats in Lissabon vom 10. Januar 1992
eine erneuerte und echte Glaubwürdigkeit verliehen werden:

"Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten unterstreichen, daß die Tätigkeit der
Beobachtermission der EG in Jugoslawien nach wie vor ein Schlüsselelement für die
friedliche Beilegung der derzeitigen Krise darstellt."
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Anlage 1: Organigramm der EGBM
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Abkürzungsverzeichnis 

- HOM: Missionsleiter

- DHOM OPS: Stellv. Missionsleiter für operationelle Fragen

- ADC: Persönlicher Referent

- DHOM POL: Stellv. Missionsleiter für politische Fragen

- COS: Chef des Stabes

- COF: Finanzleiter

- CLOG/PERS: Leiter Logistik und Personal

- COMMS: Leiter des Kommunikationswesens

- CHUM: Leiter Humanitäre Angelegenheiten
,:·· 

- LO GENEVA: Verbindungsoffizier bei der ICFY in Genf
.. . 

- POL ADV'S/PRESS: Referenten für Politik und Presse

- DCOO: Stellv. rationschef 

- PA YMASTER: Kassenstelle

- LEGAL ADV: Referent für Rechtsfragen

- PUB AFF: Referent für Öffentlichkeitsfragen

- SY ADV: Referent für Sicherheitsfragen

- UNLO: Verbindungsoffizier zum UNPROFOR-Hauptquartier

- DCLOG: Stellv. Leiter Logistik

- DCPERS: Stellv. Leiter Personal
•• 

- AIRFIELDS: Flugplatz-Uberwachung

- TPT: Transportwesen

- MOV: Personaltransporte

. .. 

-·

' . 

•

• 



- ADMIN: Verwaltung

- SRT: Sekretariat

- SSO: Leitender Stabsoffizier Operationsfragen

- MED: Missionsarzt

- STORES: Lagerhaltung

- COORD: Koordinationsfragen

- INFO: Nachrichtenwesen

- LOG BASE SPLIT: Logistische Basis Split

- RC: Regionalzentren
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Anlage 2: Gemeinsa111e Erklärung der Ministertroika der Europäischen Gemeinschaft 
und der jugoslawischen Konfliktparteien über einen Friedensplan für Jugoslawien,· 
vereinbart in Brioni (Jugoslawien) an1 7. Juli 1991 

1 • 
, -, 

• 

Gemeinsame Erklärung der Ministertroika der Europäischen Gemeinschaft und der 
jugoslawischen Konfliktparteien über einen Friedensplan für Jugoslawien, vereinbart 

in Brioni (Jugoslawien) am 7. Juli 1991 

Betrifft: Waffenstillstand - Aufnahme von Verhandlungen über die 
Zukunft Jugoslawiens - Leitlinien für eine Vorbereitungsmission -
Modalitäten zur Entsendung der EG-Beobachte1·111ission. - . ·

.

Auf Einladung der jugoslawischen Regierung kam die Ministertroika der Europäischen 
Gemeinschaft am 7. Juli 1991 in Brioni mit Vertretern aller von der jugoslawischen Krise 
unmittelbar betroffenen Parteien zusammen. Ziel der Troika ... Mission war es, die geeigneten 
Bedingungen für friedliche Verhandlungen zwischen allen Parteien zu schaffen. Alle .· 
betroffenen Parteien nahmen die Erklärung der Europäischen Ge�einschaft · und ihrer 
Mitgliedstaaten vom 5. Juli 1991 zur Kenntnis und bekräftigten ihre Zusage, die Vorschläge 
der Europäischen Gemeinschaft vom 30. Juni 1991 uneingeschränkt durchzuführen, uni deri 
Waffenstillstand zu sichern und Verhandlungen über die Zukunft Jugoslawiens zu er1nöglichen. 
Hinsichtlich dieser Vorschläge wurden weitere Modalitäten in Anlage I vereinbart. 

Die Parteien kamen überein, daß zur Gewährleistung einer friedlichen Regelung folgende 
Grundsätze uneingeschränkt zu befolgen sind: 
- Es ist allein Sache der Völker Jugoslawiens, über ihre Zukunft zu entscheiden;
- in Jugoslawien ist eine neue Lage entstanden, die eine genaue Beobachtung und

Verhandlungen zwischen verschiedenen Parteien erfordert;
- möglichst bald, spätestens jedoch am 1. August 1991 sollen Verhandlungen über alle

Aspekte der Zukunft Jugoslawiens ohne Vorbedingungen auf der Grundlage der Prinzipien
der Schlußakte von Helsinki und der Charta von Paris für ein neues Europa (insbesondere
der Achtung der Menschenrechte einschließlich des Selbstbestimmungsrechts der Völker im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und den einschlägigen No1111en des
Völkerrechts, darunter die über die territoriale Unversehrtheit der Staaten) beginnen;

- das Staatspräsidium muß seine volle Verantwortung wahrnehmen und seiner politischen und
verfassungsrechtlichen Rolle gerecht werden, insbesondere im Hinblick auf die jugoslawi
sche Bundeswehr;

- alle betroffenen Parteien werden sich einseitiger Maßnahmen, insbesondere jeder
gewalttätigen Handlung, enthalten.
Die Gen1einschaft und ihre Mitgliedstaaten werden ihrerseits bei der Suche nach friedlichen

und dauerhaften Lösungen der derzeitigen Krise behilflich sein, sof em und solange die 
eingegangenen Verpflichtungen uneingeschränkt eingehalten werden. In diesem Zusammen
hang entsprechen die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten der Bitte der anderen 
Parteien, den Verhandlungsprozeß zu unterstützen und zu erleichtern. Ihre Hilfe könnte auf die 
Beobachtung der Fortschritte bei den Verhandlungen und die Ve1rnittlung von Fachwissen an 
diejenigen Arbeitsgruppen erweiten werden, die von den betroffenen Parteien unter anderem 
fiir rechtliche Beziehungen, Menschenrechte einschließlich der Rechte von Minderheiten so,vie 
für die Beziehungen in den Bereichen Winschaft, Handel und Sicherheit einzusetzen sind. 

Niich dem im Rahn1en der KSZE in Prag gefaßten Beschluß kamen sie überein, daß so bald 
wie n1öglich eine Beobach!�nnission tätig werden sollte, um zur Stabilisierung des 
Wat�tenstillstands und zur Uberprüfung der Durchführung der übrigen Elemente der 
Vereinbaru11g beizutragen, die zwischen den jugoslawischen Parteien unter Mit,virkung der 
Europ�iiscl1en Gen1einschat·1 erzielt wurde. Die Leitlinien für die Vorbereitungsmission sind in 
Anl�1ge II a11fgeführt„ Sie begrüßen die für de11 9. Juli eiwartete Ankunft dieser Vorbereitungs
n1ission hoher Bean1ter. 

Alle jugoslawischen Parteien verpflichten sich. die geplante Beob�1chtem1ission unter 
andt!re111 dtirch Gew!ihr11ng uneingeschränkten Schutzes un,i <.iurch garantierte Be,vegt1ngsf rei-
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DOKUMENTE 

,. 

heit zu unterstützen. Sie waren sich alle darin einig9 daß der Schutz der Minderheiten für einen 
erfolgreichen Abschluß der Verhandlungen von entscheidender Bedeutung ist. Sie bekräftigten 
ferner, daß sie ihren· völkerrechtlichen Verpflichtungen in dieser Angelegenheit uneinge
schränkt nachkommen werden. Die europäische Troika ist bereit9 alle KSZE-Teilnehmerstaaten 
über die Entwick]ungen im VerhandJungsprozeß zu unterrichten. 

ANLAGEI 

Weitere Modalitäten während der Vorbereitung der Verhandlungen 

I. Grenzregelung
Die Kontrolle der Grenzübergänge liegt in der Hand der slowenischen Polizei. Sie wird im
Einklang mit den Bundesvorschriften handeln.
II. Zölle
Die von den Vertretern der Bundesregierung und der Regierung der Republik Slowenien am
20. Juni 1991 unterzeichnete Vereinbarung wird erneut bestätigt und ist durchzuführen. Die
Zölle fließen weiterhin dem Bundesetat zu und werden von slowenischen Zollbeamten erhoben.
Sie werden auf ein gemeinsames Konto eingezahlt, das von den Finanzministern des Bundes
und der Republik sowie von einem oder zwei außenstehenden Priifem gepriift wird .

. III. Flugsicherung 
Es gibt eine einheitliche Flugsicherung für ganz Jugoslawien„ Der gesamte inländische und 
internationale Flugverkehr über Jugoslawien wird von der. zuständigen Bundesbehörde 
überwacht und gesichert„ 

IV. Sicherheit an den Grenzen
Die vor dem 25. Juni 1991 bestehende Lage wird wiederhergestellt. Während der
(drei�9natigen) Waffenruhe werden die Verhandlungen abgeschlossen, um eine ordnungsge
mäße Ubertragung der Zuständigkeiten der jugoslawischen Volksannee auf diesem Gebiet zu 
gewährleisten. Eine Grenzregelung nach europäischen Normen ist weiterhin ein festes Ziel. 

V. Weitere Modalitäten für die Durchführung des Waffenstillstands:
- Aufhebung der Blockade von Einheiten und Einrichtungen der jugoslawischen Volksa1 rnee;
- bedingungslose Rückkehr der Einheiten der jugoslawischen Volksarmee in ihre Kasernen;

- Räumung aller Straßen;
- Rückgabe aller Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände an die jugoslawische Volksar-

mee; •

- Außerdienststellung von Einheiten der Territorialverteidigung und Rückkehr in die
Unterkünfte.

Alle diese Maßnahmen werden so bald wie möglich, spätestens jedoch am 8. Juli, 24.00 Uhr, 
.wirksam. 

VI. Gefangene
Alle im .Zusammenhang mit den Feindseligkeiten seit dem 25. Juni 1991 inhaftierten
Gefangenen werden zum fruhestmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch am 8. Juli, 24.00 Uhr,
freigelassen. Das Internationale Rote Kreuz soll zur Durchführung dieses Beschlusses

... � 

eingeschaltet werden.

ANLAGE II 

Leitlinien für eine Beobachtem1ission in Jugosla,vien 

Einleitung 
Die Lage in Jugoslawien gibt allen KSZE-Teilnehnterstaaten Anlaß zur Sorge. Der in Prag 
zusamn1engetretene Ausschuß Hoher Beamter erörterte die Entsendung einer multinationalen 
Beobachtemtission nach Jugoslawien. Eine solche Beobachtermission kann natürlich nur mit 
voller Zustin1n1ung aller betroffenen Parteien tätig werden. Dan1it die Beobachtennission ihre 
Aufgaben wahn1eh1nen kann, 1nüssen ihr Mand,1t sowie ihre Rechte und Ptlichten festgelegt 
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werden. Uber die Finanzierung der Maßnahmeundeine Reihe praktischer Aspekteist noch zu
entscheiden. Daher wird folgendes vorgeschlagen:
Mandat

Eine Beobachtermission wird mit dem Ziel eingesetzt, die Lage in Jugoslawien insbesondere
durch Beobachtertätigkeiten in Slowenien und möglicherweise auch in Kroatien zu
überwachen. Diese Tätigkeiten zielen darauf ab, die Durchführung der übrigen Elemente der
Vereinbarung zu überprüfen, die zwischen den jugoslawischen Parteien unter Mitwirkung der
Europäischen Gemeinschaft erzielt wordenist.

Geltungsdauer des Mandats

Die Beobachtermission soll ihre Tätigkeit so bald wie möglich aufnehmen können. Sie
könnte so lange tätig bleiben, wie dies von allen betroffenen Parteien als notwendig erachtet
wird.

Einsatzgebiet

Unter den gegenwärtigen Umständen würde die Beobachtermission ihre Tätigkeit
geographisch auf Slowenien und möglicherweise Kroatien begrenzen. Erforderlichenfalls
könnte das Einsatzgebiet im Einvernehmenaller betroffenen Parteien überprüft werden.

Zusammensetzung und Arbeitsweise

Die Beobachtermission könnte gemischt zusammengesetzt sein, d. h. sowohl aus Militär-
als auch aus Zivilpersonal. Die Mission könnte aus 30-50 Personen bestehen. Da möglichst
rasches Handeln wichtig ist, darf die Auswahl des Personals den Beginn der Tätigkeit der
Beobachtermission nicht verzögern. Eine praktische Lösung wäre ein Einsatz vonBeobachtern
aus den Reihender zivilen und militärischen Mitglieder der Wiener VSBM-Delegationen, bei
denen Fachwissen über den KSZE-Prozeß vorhandenist. Ihnen könntenandere zivile und/oder
militärische Bedienstete zur Seite gestellt werden. Die Mission würde in Jugoslawien ein
Koordinierungszentrum einrichten. Von diesem Zentrum aus würdenkleinere Einheiten - von
beispielsweise zwei Beobachtern - in verschiedene Gebiete entsandt. Jeweils ein Verbindungs-
offizier der beiden gegnerischen Parteien würde dazu bestimmt, diese Beobachtereinheiten
ständig zu begleiten. _

Befehlsstruktur und Aufsicht
Die Beobachtereinheiten unterstehen dem Leiter der Beobachtermission. Der Leiter der

Beobachtermission würde dem Ausschuß Hoher Beamter über das Prager KSZE-Sekretariat
täglich Bericht erstatten. Der Ausschuß könnte das geeignete Forum darstellen, um über die
Tätigkeit der Beobachtermission Bilanz zu ziehen und erforderlichenfalls über eine
Verlängerung des Mandats der Mission zu entscheiden.

Rechtliche Regelungen

Rechtliche Regelungen wären erforderlich, damit die Beobachtermission ihre Aufgaben
wahrnehmen kann. Zu diesen Regelungen zählen Bestimmungen über die diplomatische
Immunität sowie das Recht, ungehindert in Jugoslawien zu reisenund unter anderem mit dem
Koordinationszentrum und den Botschaften in Verbindungzu treten.

Praktische Regelungen
Zu den zahlreichen zu beschließenden praktischen Regelungenzählen Fragen bezüglich der

Beförderungsmittel und der Dolmetscherdienste, die den Beobachtereinheiten zur Verfügung
zu stellen sein werden, sowie die Frage, auf welche Weise die Beobachtersich als Mitglieder
der KSZE-Beobachtermission ausweisen und zu erkennen geben können. Da die Beobachter-
mission nicht der Friedenserhaltung dient, würden die Beobachter keine Waffen tragen.

Quelle: Auswärtiges Amt, Bonn.
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Anlage 3: Memorandum of Understanding on the Monitor Mission to Yugoslavia 

• 

MEMORANDUM OF UNDERST ANDING 

ON THE 

MONITOR MISSION TO YUGOSLA VIA 

Taking into account 

• 

- the decision or thc Committee of Senior Official$ of the Conferenc:e an Security and
Co-operation in Europe to wetcome the readiness or the European Co1r.-nunity and its
Member States. building on their initiatives, to organize a mission to i1�lp stabilize a
cea.se-fire. to monitor the .retum er all �rmed forces to their previous positions and to
monitor the Suspension of the implementation of the decJarations of independenee, a.s

weil as to note the streng interest or the · States participating in the Confen:ncc on
Sec:urity and Co-operation in Europe to make a concrete contribution ro r.esolution of
the present Yugoslav crisis,
- the invitation by the Yugosl:iv :iuthorities to the European Community and its
Member States to organize such a mission. and
- the agreemenrs reached at Brioni on July 7. 1991,

The European Community and its Member States: Belgium. Denmark. France. 
Germany, Grecce, lrel::ind, lt:ily, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain and the 
United Kingdorn and the Commission. 

Hereinafter called the Sending Parties„ 
on the one hand. 

anci 

The Federal Authorities of Yugostavia 

And the Republics or Croatia and Slovenia. 

Herein3ftcr c:alled the Host Parties. 
on the othcr hand, 

Togethcr hereinafter c:alled the Participlting Parties, 
• • 

Recognizing the devast:iting conseQuences hostilities in Yugoslavia would havc for at\ 
its inhabitants, 

A. ware of the serious impacr hostilities in Yugoslavia could have on pe3ce and
s,curity in Europe. 

Detcrmined to scek pc3cef ul me3ns of resolving the situation which currently 
separ:11cs the peoples of YugoslJ.via. 

Anxious to promote condirions to disc:ourage new · outbre:iks of violence and 
bloodshed. :ind 

Resolved to work togethcr to contriburc 10 th� m:iinten:ince of. pe:icc 

Jnd to opcn 1he v.·:iy to negoti3tions on lhe ruture of Yugosf3vi:i. 

ReJched thc foltowing underst:indinEs: 

• 

3nd secur,t,· 
• 

• 

•

• 

/ 
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Article I (mandate)

A multinational Monitor Mission will be establishea. The aim ofits activities is:

to help stabilize the cease-fire. To that end, to conduct ad hoc evaluations of,
and to investigate alleged violations. of the following elements in the cease-fire
agreed between Host Parties:

- the lifting of the blockade of JNA units and facilities:
~ the unconditional return of JNA units to their barracks;
- the clearing of all roads;
- the return of all facilities and equipment to the JNA, and
- the deactivation of territorial defence units and their return to quarters:

to monitor the suspension of the implementation of the declarations of
independence for. the period of three months as agreed between the Host Parties,
in the context of the arrangements reached in Brioni, particularly. on the. border
_Fegime and border security;

if and when tequired, to monitor the release and return of prisoners, detained in
connection with hostilities since June 25, 1991, in co-operation with the
International Committee of the Red Cross. ‘

To this end, the Host Parties will provide the Sending Parties with all
information and extend full co-operation as necessary for the accomplishment of
the Mission's objectives.

Article II (duration)

The Monitor Mission will commence its activities described in Article I as scon
as possible after signature of this Memorandum. of Understanding by all
Participating Parties.

The Monitor Mission wii: end its activities three months after signature of this

Memorandum of Understanding by all Participating Parties. The Participating

Parties may decide to prolong the mandate of the Monitor Mission.

Article III (mission area)

The Monitor Mission will concentrate its activities on Slovenia and, as

appropriate, Croatia, unless the Participating Parties . agree that the

implementation of the Mandate also requires activities beyond these areas.

The Monitor Mission will establish a Co-ordination Centre, which for practical

purposes will be situated in Zagreb. It will have a Regional Monitor Centre in

Ljubljana. The Mission will liaise with the authorities in Belgrade.

Article IV (status)

The Host Parties will be responsible for the full protection of the Monitor

Mission and its members. :

For the purpose of conducting its activities, the’ Monitor Mission and its

personnel will en 'y, together wich its vehicles, vessels, aircraft and equipment,

unrestricted freee im of movement in the mission area. -
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When conducting its activities. personnel of thc Monitor Mission will at rheir 
request be acccompanicd by ar least onc escort officcr designated by rhe Hast 
Parties. having regard· of thc sector in rhe mission area conccrncd. The escorr 
officers will assist the personncl of the - Monitor Mission in carrying out thcir 
functions 

4. The Monitor Mission will display the nag of thc European Community on irs
Co-ordination Centre. its Regional Monitor Centre and other prcmiscs, vehiclcs,
vessels and otherwise as decided by the Head of tfie Monitor Mission.

S. Vehicles, vcssels and aircraft oC the Monitor Mission will carry a distinctive
Monitor Mission jdentification, which will be notified to the_ relev-ant aurhorities.

Art,icle V Jcompositiof!.l

1 • 

3. 

The Monitor Mission will be composed of personnel appointed by the Sending 
Parties. Personnel belonging to the Monitor Mission will bc callcd hereinafter 
monitors. 

Monitors will be appointed by the Governments of their Sending Sr.ates. 

The nurqber of monitors will inirially be between 30 and 50. The number or

personnel required can be changed as agreed between the -Participaring Parties. 

4. The monitors will refrain from any action or activity incompatible with the
impartial nature of thcir duties.

5. The Monitor Mission may avail �C.Self of 1he assistane� of administrative and
tec:hnical staff from the Sending Parties :a.s it requires. The members of the

_ Mission's 2dministrative and technical staff will enjoy a Status similar to that or
administrative and tec:hnical staff rrom Sending State! employcd in Embas.sies. 

6. The Monitor Mission may recruit locaJly such auxiliary personnel � it requires.
Upon the request of the Head of the Monitor Mission. the Hast P�:ties. a.s
appropriate. will r acilitate the recruitment of qualified locl suff by 1he �ionitor
Mission and to aceelerate the process of sueh recruitment. Tbc Mission's ::uxiliary
personnel will cnjoy a status similar 10. that o( locally engaged staff in Embassies.

Article Vl (arms and dress} 
1 

1. Monitors will not carry arms.

2. Monitors will wear civilian dress.

Articlc VII (ch3i,!I of responsibilities) 

1. The t,fonitor Mission will operate under the rcsponsibi1ity of the Hcad of thc
Mission. who will be a nation3I of the Member St:itc of the. Europc:in Community
currently holding the EC Council Presidency. hcrein3fter callcd the EC Council
Presidency.

2.- The He3d of the Monitor Mission will report rcgul:irly. through rhc EC Council 
Presidcncy. to all thc Particip:iting P:irties on the acrivitics :ind "indings of the 
r...1onitor �1ission .. -

-
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3. Thc EC Council Presidency will inform the Commiccee of Senior Officials of the
· Conference on Security and Co-operation in Eur.ope ar rhe tarliest opportunicy
on lhc accivirics and · rindings of 1he Monitor Mission. 

A rticle VIil (trave! .. a„nd t�pse9rt} 

1. · VchicJes, vessels · and air.craft of the Monitor Mission will not be subject to
compulsory registration or licensing in the mission arca, provided thac all such 
vehicle� shall c2rry third party insurance. 

'
' 

' 

2„ Tbc ·Monitor Mission may use roads. bridges, canals and other warers, port 
facilities and airficlds without the payment of dues, rolls and charges, including 
wharf age charges. 

Upori request. · the Monitor Mission will be provided · by thc Hast Parties with 
such -vehicles ·as may be rcquired to'" perf oran its wks in case the Monitor Mission 
is unable to opcrate its own vehic:les. The Host Parties will racilitate thc Moaitor 
Mission Operating its own vehicles. vessels and airc:raft. 

Article IX (communic.ations) 

1. 

... 

L. 

The personnel or the Monitor · Mission will have access 
telecommunications equipment of the Host Parties f or the 
activities. including for communieating wich .. Diplomatie 
Representations of the Sending Parties. 

to appropriate 
purpose of i tS 
and Consular 

Personncl o( thc Monitor Mission will enjoy · the righr . to unrestricred 
communic3tion by its own radio (including satellite •. mobile· arid hand-heJd 
radio), lelephone. telegraph. facsimile or any other means. The Host Parties will 
provide within 24 hours after signature of the Memorandum or Undersranding 
the f requencies on which radios can operate •. 

Article X (priv1!eges and�immunities) ·

· 1 � · Monitors will be ·granted during their mission the privileges and immunities of
Diplomatie Agenu. · in accordance with the Vjenna Convention on Diplomatie 
Relatjons. 

2. Thc Co-ordination Centre, the Regional Monitor Centrc and othcr f acilities, and
the vehicles. vesscls and aircraft of rhe Monitor Mission will bc inviolable.

3. The privilcgcs and immunitics provided · for in this Article will be gr:anted to
mon,tors:

a. during thtir mission. and
, 

' 

b. there:i(ter. wi1h rcspect to acts previously perf ormed during their mission.

4. Thc Host Parties undertake to f3cilit3te thc entry into :ind dcpanurc from the
mission area of thc Hc3d of the Monitor Mission and of members of lhe
�tission•s personnel. The EC Council Prcsidency will providc the Host P3rtic:s

• •  • . .  ' . , • . • il, 
• 

with 3 lisr of membC'rs of rhe �1ission and inform the Host Parties :ibout thc 
3rri\·:il lnd depnrture of personnel bc:fonging lO the :�1onicor• P...1ission. Penon1,cl 
bclons ing to t}lc Moni ror �t ission will c:irry thcir n:i tion:iJ idcnt ific:ition ::i rds 
(passports) as J'r'Cll :is a documc11t which proves th:it thc:y :irr: perso1,nel ot thc
r-.tllnicot �tiss1on. 
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• 

5.. Thc Host Parties rccognize rhe right of thc Scnding Parties to imporr. frec of 
duty or other restrictions. any cquipment. provisions. supplies and other goods 
which are f or the e.xclusive and official use of the Monitor Mission. as well as ro 
re-export or othcrwise disposc of such equipment. äs f ar as it is still usable, all 
unconsumed provisions, supplies and othcr goods so imported. 

Article XI 

1. The Participating Parties will dccide on othcr provisions concerning privilrges
and immunities as well as on practical arrangemcnts. such as thc provision of
food and lodging. tn.vel and mission subsistance allowances.

. . 

The Host Parties will fully compen�ate Sendi.1g Parties in· respect of any damage. 
los.s or injury suCfered by any monitor in connection with the Mission. and will 
indemnify the Sending Parties in respect of any claims arising f rom or in any 
way connected with the ac:tivities of thc Monitor Mission or its personnel. 

Artic!e XII 

1. Repartjiion of costs of the Monitor Mission is to be decided on.

Done at Beigrade on July 13. 1991. in the English languagc in four copies. 

For the Europcan Community and its Membcr States: 
• • 

Christiaan M.J. Krön er.

Netherlands Ambassa.dor at large 
-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

--.... ··-

• • 
• • 

• 

. For the Federal Authorities of Yugoslavia; 

• 

. ... 

For the Republic of Croatia: 

J
- 1 • • ,-. ' • .: . ,, l • • . ' 1, Dcvc1"l.n Rudol:. 

. . 

Minister or Foreign Aff:airs 
• 

- . 

Zivojin Jazic. 
Ambassador 
-

. ... 
• 

• 

• 

• 
• • , 

• 

• 

For thd Republic of Stovenix 

M:arko Kosin. 
Counsellor ro rhe 

Government of Slovcnia 

.. -..-....

•
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Anlage 4: Memorandum of Understanding on the Extension of Monitoring Activities
of the Monitor Mission to Yugoslavia

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING’
ON THE EXTENSION OF MONITORING ACTIVITIES

OF THE MONITOR MISSION TO YUGOSLAVIA .

Taking into account

- the- decision of the Committee of Senior Officials of
the Conference on Security and Co-operation in Europe
to welcome the readiness of the European Community and
its Member States, building on their in tiatives, to
organize a mission to help stabilize a cuase-fire, as
well as to note the strong interest of the States
participating in the Conference .on Security and
Co-operation in Europe to make a concrete contribution
to resolution of the present Yugaslav crisis,

the invitation by the Yugoslav authorities to the
European Community and its Member States to organize
such a mission, -

- the agreements reached at Brioni on July 7, 1991 and

In conformity with

- the Memorandun of Understanding on the Monitor Mission
to Yugoslavia, signed at Belgrade on July 13, 1991, by
Representatives of the European Community and its
Menber States, the Federal Authorities of Yugoslavia,
the Republic of Croatia and the Republic of Slovenia,
which remains in force according to its »rovisions,

- the Agreement on Cease-fire of Belgrade, Sep ember 1,
1991

The European Community and its Member States: Belgiun,
Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg,

the Netherlands, Portugal, Spain and the United Kingdom and
the Commission,

‘Hereinafter called the Sending Parties,
on the one hand,

and

The Federal Presidency of the SFRY, also acting in its

capacity of Collective Supreme Commander of the Armed Forces,

and

the Federal Executive Council

and the Republics of Bosnia-Perzzgovini, Montenegro,

Tcoatia, Macedonia, Slovenia and Serbia,
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Hereinafter called ...... .. - . - � ... .,.. ,. . ....
. . .. - - .. - " 

on the other hand, 

Together hereinafter called ehe �arc!c1pac1ng Fcr�ies, 

R7cognizing the devascatinq consequences host1lities in
Yugoslavia have for all inhabitants , 

- · · Aware of- the serious impact hostilities 
could :have on peace and security in Europe, 

• 1n Yugoslavia 
• 

Oetermined to seek peac:l:!ful ·means of 
situation which currently separ�t's the peoples 

• • 

resolving the 
of Yugoslavia, 

Anxious to promote conditions to discourage n�� 
outbreaks of violence·and bloodshed and 

_Resolved • • 

• contribute to the 
• maintenance o! 

to work 
peace and 
the future 

together to 
security and · 
of Yugoslavia, 

to open the 
• •• 

way to 
• • 

negot1.at1ons on 

Reached the following understandings: 

�!�ic�e I_ (mandate} 
. 

l. The activities of the multinational Monitor Mission,
established on the basis of the Memorandum of 
Understanding of J'uly lJ, 1991, will be extended to 
include the tnonitoring of the cease-f ire agreed upon on 
September l, 1991, at Belgrade, once it has becooe 
effective. 
The aim of this extension of activities will be to help 
stabilize this cease-fire and, to that end, the Monitor 
Mission vill conduct ad hc·· evaluations of, and 
investigate alleged violations, � the following elements 
of the cease-fire, which t,;.ve to be effectively 
instituted, as agreed between the Signing.Parties to the 
Agreement on Cease-fire of Belgrade, September 1, 1991: 

-

-

-

-

-

-

-

a halt to the use of force; 
. -

all armed formations and all persons carry1ng 
weapons shall immediately and unconditionally 
refrain from opening fire and desist from all

activities vhich might provoke armed conflicts;

any parties in conflict shall iwnediately end all
further movements, except those aimed �t withdrawal
from immediate contact and shall v1thdraY from

actual or previous areas where hostilities have

taken or are taking place; 
hostile forces in direct contact shall separate and

�ithdra� to locations at least out of range of small
arms; 
mo-rtars and other weapons sha 11-- -be .. u i thdrawn out o f

range of prev ious l y 1· csti le forces;
all paramilitary for:· s (o.�her than police forces)

and irregular units st-.dll d1sa11,, and disb�nd; 

the · croat National Guard reserve _ forces sh�l l b•�
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demobilized, ·the JNA should return to barracks, both 
without prejudicing the conduct of the monitoring 
activities mentioned below. 

• 

In order to.ensure a comprehensive conc�ol 
cf _th_e-_cease-fire� Parties also agr:eed chat: .monitoringact1v1t1es will be conducted by the JNA and the Croat�uthorities and representacives of the Serbian population

· lf: Croatia, . involved_ in t.he hostilities. -- - At the
discretion of the Head of the Monitor Mission, personnel

_ belonging to the Monitor Mission -may participate in the
·afor�mentioned monitoring. activities by the Yugoslav
parties concerned.

The role cf the Monitor Mission -Vill. be ·to monitor and 
report on the implementation cf the ele:ients of the 
cease-fire, outlined in Article I, - but the Mission W'ill 
not take part in enforcing the implementation of these 
elements. . - - · -

To this end, the Host Parties vill provide the Sending 
Parties vith all information and extend full co-ooeration · 

• 

as necessary for the accomplishraent of the Mission' s 
objectives. To this. end, each Hose Party will acpoint a 
liaison officer. · 

Article II (durat;on) 

l. The Mo_ni tor
described in 
signature of 
?ar_ticipa ting 

·effective.

Mission wi 11 coi:4-uence its acti v i ties 
Article I as soon as possible af�er 

this Memorandum - of Understanding by a 11 
Parties, once the cease-fire has become 

,2. The Monitor Mission will end its activities on October 
lJ, 1991, three months after signature of the Me�orandu� 
of _- Understanding o! · J'uly lJ, 1991. · The - Participating 
Parties may decide to prolong the mandate cf the Monitor 
Mission. 

Article III (co-ordinating �rransements) 

1. · The - activities • of the Monitor Missio�. will be 
co-ordinated from the Co-ordination Centre �hich has been
established in Zagreb. The Monitor Mission may establish 
(a) Regional Monitor Centre(s) as necessary.

Artic�e IV (status) 

1. The Host Parties vill be responsible for the full
. . "' . 

protection, safety and security of the Monitor H.1ss1on
and its members. The Host Parties undertake to gu�rantec 

" . . .. 

lhe • sec::ur i t y o f pe t"sonne 1 from- t.h·e ·· Mon 1 tor Ml ss 1<:>n 1 n
particular by - issuing specif ic ordcrs that no un.1t o:
individu3l should (ire on pr ncar monitors. ochc: 
specific provisions \.lhich ilt"e _-cnvis.:,,ged, \.:ill_ b,? 
submi�ced to the He�d of the•Monito� �tission for �dv1c�.
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• 

For the purpose of conducting its 
Monitor Mission and its personnel will 
with its vehicl')s, vessels, aircraft 
unrestricted freedom of movement in the 

activities, the 
• 

. enJoy, together
and equipment, 

• • m1.ss1.on area. • 

J. The Monitor Mission vill operace only in areas unere ehe
ef!ecciveness of the cease-fire has been verified in
moni toring act i vi ties of the JNA, Croa t. Author i t ies and

· representatives of ·. the Serbian population, and notif ied
to the Monitor Mission, and after the Head of the Monitor
Mi �sion has received frorn all the Hast ·Parties
gu rantees, which he regards as satisfactory, of the
se�urity of_the personnel of the Monitor Mission.

' 

•

· 4. When conducting its activities, pers6nnel of the Monitor
Mission vill . at their request be accompanied by escort
officers and an interpreter (unless an escort officer is
hi�self capable cf acting as interpreter). � deslgnated by
at least one of the Host Parties, having regard to· its
area of operation. The escort officers/interpreters Yill
assist the personnel of the -Monitor Mission in carrying
out their functions.

5. The Monitor Mission will display the flag of the European
Co��unity on its Co-ordination Centre, its Regional 

l'!onitor Centre (s) and other premises, vehicles, vessels 
anc. othervise as decided by , the Head of t:he Monitor 

• • Mission. 
• 

• 

6. Vehicles, vessels and aircraft of the rloni tor Mission
t.:ill C"\rry a distinctive Monitor Mission .id«;ntif ication,
�hich 1ill be nocified to the relevant authori�ies.

:\rticle V 
• • �ompos1t1on) 

1. The Monitor Mission under this Memorandu� of
Understanding will be composed of personnel appointed by

the Sending Parties and Canada, Poland, S\.leden and the

C:ech and Slovak Federal Republ ic t.oget.her herein·af't.er 
• • • • 

called · Honitoring Parties. Other States par-c1.c1.pat1.o.g_ 1.n
the Conference on Security and Co-operation in Europe, 
may also appoint personnel to the Monitor Missi�n after
approval of the Participating Part.ies, after �h1ch they
�ill be called Monitoring Parties . 

• 

2. Personnel belo�ginq to the Monitor Mission �ill be called
. he�einafter monitors. 

J. Monitors \lill be appointed by t.he Government:s of t.he

4 • 

• • 41 . Hon1�or1ng Par�1es • 
• 

�o� the purpQse of .this Memorandum of Understanding, thc 

�u�ber- of mo�itors mentioned in thc Hemorandum of

Understanding of July lJ, 1991, will bc augmenccd fro� 5�

t.o .:ipprox i ,n:1 tc \ y 200. Thc number of pt?rsonnc l . r-�qu l � c „ 

c3n bc ch�nqcd as agreed betucen ehe P�rt1c1p�t1n�

P.lrt.ies. 
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�onitors _ will refr�in from any a�tion or activity 
in�ompat�ble with the impartial nature of their duties. 

The.Monitor· Mission rnay ava1l i:selt' o( ehe assiscance ofadmi�istrati�e and _ �echnical scaff from t.he MonicoringParties as 1 t requ1res �- The members cf the Mission' 5administrative and t:echnical staff ..,·il! enjoy a similar
status to that cf administrative and.technical staff from 
Monitoring Parties employed in Embassies. 

The Monitor 1:ission may rec�uit locally such auxiliary 
personnel as 1 t requi?:"es. Upon thc request of t·he Head of
the· Monitor Mission, the ·Host Pt�:-ties, as appropriate 
�ill facilitate the recruitment of qualified local s�af� 
by ·the Monitor Mission and to accele?;"a te the process of 
such recru.itment. The Mission's auxiliary personnel will
enjoy a status similar to that of locally engaged staff 
-in Embassies..

• 

�rticle VI (arms and dres�)-

1. Monitors vill not carry arms· ..

2. Monitors will vea.r ·civil.ian dress.
. 

.
.

. 

Article VII _(c�ain of responsibili�iest 

1. The Monitor Mission vill operate under the responsibili�y
of the Head of the Monitor Mission, who vill be a

•• • national - of the Member State of the European Com::1un1 ty
holding· the EC.Council- Ptesidency,· hereinafter called the
EC Council Presidency.

2. Th·: Head of the Monitor �issio·n w.il... report regularly,
th_·.:,ugh the _ F.C Council __ r :--esidency, c" _ all Host:. Parties

· ana Monitoring Parties; cn the activities and findings of

J. 

the Monitor Mission:

The EC Council Presidency '-lill inf'Jrm 
Senior Officials of the Confe�ence
co-o�eration in iurope at the earliest 

_ ac�ivities of the Monitor Mission. 
. . 

the Cor:.rni 't. t:e.e o f
on Security and 

opportunity orr the

.�rticle VIII (travel �nd_transportl 
• • 

• 

1. Vehicles, vessels and aircraft of the Monitor Mission
• • 

�ill not be subjec� to compulsory reqistrat1on or 

licensing in the mission area, provided that a.11 such
• • 

vehicles shall carry th1rd party 1nsuran�e. 

2. The Monitor Mission may u�e roads, bridges, c.:,.nals and
other ua..ters, por-t facili ties ; ,d air! ields \..'it.hout th,· 
payment: of dues, to 11s and eh rges, i nc lud ing i..·har f ilg t ·

J • 

ch·a t"qes. 

Upon 
Hast 

rcquest., 
• 

Parties 
the Mc..,n i tor- Miss 1·oh • ""i·l l be 

vith such vchiclcs as m.:1y
pr:ovid�d b'}; t:t,, 
bc r-c<-1ui::cd t 1
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perform its tasks in case the Monitor Mission is unable 
to operate its own vehicles. The Host Parties will 
facilitate the Monitor Mission operating its own 
vehicles, vessels and aircraft. 

Article IX (�ommunications) 

1. The personnel of the Monitor Mission.will have access eo
appropriate telecommunications equipmenc of the Hast 
Parties for the purpose of its ac�ivities, including for 
com1nunicating with · Diplomatie and Consular
�epresentati�es of the Monitoring Parties. 

2. Personnel of the Monitor Mis�ion vill enjoy the :ight to
unrestricted com.munication by its own radio ( including
satellite, mobile and hand-held radio), telephone
telegraph, facsimile or any other means. Tpe Host Partie�
vill provide vithin . 24 hours after signature of·. the
Me�orandum of Understanding the frequencies on �hich 
radios can operate. 

·Article X (privileges and immuniti�s)

1. Monitors 1Jill
privileges and
accordance 1Jith
Relations„

be granted during their 
irornunities of Diplornatic 
the Vienna Convention on 

• • m1ss1on the 

• 

Agents, in 
Diplomatie 

2. . The Co-ordination Centre, · the· Regional Monitor Cantre {s)
and other facilities, and vehicles, vessels and aircraft 
of the Monitor Mission will be inviolable. . 

J • 
• 

The privileges 
Article 'Jill be 

and immuni.ties provided for 

a. 

b. 

• �ranted to mon1co·s: 
• 

during their mission, and 
thereafter, 1Jith respecc to 
perfo�ed du�ing their mission. 

act.s 

in t.his 

previously 

4. The Host Parties undertake to facilitate the entry into
and departure from the mission area of the Head ot -the
�onitor Mission and members of the Mission's personnel. 
The EC Council Presidency will provide the Hast Parties 
�ith a list of members of the Mission and inform the Host 
Parties about. the arrival and depart:.ure of personnel 
belonging to the Monitor Mission. Personnel _belongi�g t�
the Monitor Mission vill carry the1r �ationa� 

identification card$ l!)�ssport.s) as. \Jell as a docu1:-ent.

�hich proves that they are personnel of the Monitor 
• • 

Ml.SSlOO. 
• 

• 

• 

5. The Host Parties recognize thc riqht of t:he Moi:'it� ring
Parties to import, free of duty or . other restr ict!.o':�,

any equipm•:nt, provisions, s.·pplies and othcr goods v�ich 

are for t·.;c cxclusive and ff�cial usc :,f thc Mon1t:o�

Mission, as ucll �s to re-CÄport·or·o�hctJi�e dispose oc 
s 1J c h e q u i p m e n t: , i n so f a r a s i t i s � t 1 1 l u $ .l b l e , .1. l l 
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unconsumed 
imported. 

• • 
prOVl.Sl.On, 
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supplies and _other goods so 

Artic le XI -

l. The Hast Parties agree to make available food a_nd lodging
to the personnel of the Mdnitor Mission, as vell �!S 

office space, free of charge. The Participating Parties 
will decide· on ocher provisions concerning privileges and 
it"w-:tunities as well as on practical arranqements, t.ravel 
and mission subsistance allowances. : · 

,. 

2 • Th� Host: Par·:ies will ful ly compensate Moni ::or ing Parties 
in respect or any damage, .loss or inju�y suffered by any 
monitor in connection with the Mission, and will 
indemnify the Monitoring Parties in .respect of any claims
arising from or in any way co�nec�ed �ith the activities
of the·Monit6r Missi�n or its personnel. 

, - . 

' . 

Done at ·aelgrade 
• 

• 

on Septembei l, 1991., in the English language 
1.n ten cop1es. 

I 

For 

For the European Comm nity and its 
Hans ao den Broek

... 

1, 
-

Membe:- States: 

the Presidency of the JFRY, acting 
Collective Sucreme Commander cf 

. .• ... . 
also 1n 1ts capac1ty 
the Armed -Forces 

• 

• 

. .. 

• 

• • 
Stlpe M SlC

Pres.dent o# t e Pr�sidency 

• 

• 

• • 

. . 
l /l•·. 

. 
{ 

• 

. 
For the Federal Execut1v 

nte Harkovic 
President 

council 

• 

For the Republ1c of Bosnia-He�z�ovina

. , 

-, 

I 
• 
• 

r ,.. ,
• 

Alija Ize beg�v c 

\ 

Pres ident: of t e si�-- .. eticy 

of 

•
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For the Repuel.s cr Menteneur

Momir Bulatovic
President of the Presidency |

For the Republic of Croatia

SEEte

Franjo Tudjman

President

wt he \

Kiro Gligorov
President

For the on of Macedonia

For the Republic of Slovenia

usechu nied ze
Milan Kucan

President of the Presidency

For the Republic of Serbia

Slobodan Hilosevic

President
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Anlage 5: Memorandum of Understanding on Monitoring Activities in Bosnia
Herzegovina 

• 

MEMORJWDUM OF UNDERSTANDING 
. · ON- .MONITORING ACT1Vil'l.J:itf

IN BOSNIA-HERZEGOVINA 

Taking into acc0unt • 

- the decision ·of the CommittEie ot Senior Of!icials of
the Conterenc·s on security and c0-operation in Europe 
to welccme the readinesa ot tha·European Community and 
its Member states, building on thair initiatives, to 
organize a miasion to help staDilize a ceaae-!ire, as 
well as to note tha 1tr0ng intarest et the States 
participating in the C0nfarance on Security and 
Co-operation in Europa to make a concrete ccntribution 
to resolution et the prasent Yugoslav crisis, 

- the invitat�on :by · the .· Yugcslav auth0rities to. the
Eurcpean Community · and its Meml:)er states to organi:= 
such a mission, 

- the agree�ents reached at Brioni on July 7, 1991,

-

-

• 

the Memorandum ot Undarstanding·on the Monitor Mission 
to Yugoslavia, signed at Selg�ade an July 13, 1991, by
Representatives cf the .European Ccmmunity and its 
Member Statas, the Fedaral Authorities cf Yugcslavia, 
the Republic of Crcatin and the Repul:>lic of Slovenia., 
which remains in force according to its provisions, and 

the Memorandum ot Undarstanding cn the Extension cf 
Monitoring Activities ot tha Monitor Mission to 
Yugoslavia, signed at Belgr�da on September 1, 1991, by 
Represent�tives ot thc Europaan Community nnd its 
Member States, the Federal Preaidency of the SFRY, the 
Federal Executiva Council, · and the Repu�lics of 
Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Croatia, Macedonia, 
Slovenia and Serbia, which remains in torce according 
to its proviaions, 

The. European Community and its Mem.bar Statess Belgium, 
Denmark, Francs, GerJnany, creeca, Ireland, Italy, Luxorn�ourg, 
the Netherlands, Portuga.1, Spain a.nd the United Kingdom and 
the Commission, 

Hereinafter called the Sending Parties, 
on the one hand, 

• 

and 

The Federal Authorities of the SFRY, 

and the Republic o! Bosnia-Harzogovina 

Hareinatter called tho Host Parties, 
on the other hand, 
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. . . ··- - - . . ' - . 

Together hereina!tar called th� Participating Parties, 

Recognizing the devastating consequences hcstilities in 
Yugoslavia have tor all inhabitants, 

• • 

Aware ot the sarious impact hostilities in Yugoslavia 
could have on peaca nnd security in Europa,

Oeterrnined to seek peacetul maans cf resolv!ng the 
si�uation which currently separataa tha peoples cf Yugoslavia, 

Anxious to promote conditicns tc discourage new
outbreaks of violence and blood1hed and 

Resolved to work tcgether to ccntribute . to the 
mainten�nce et peaca and security nnd tc contribute t0 create 
a climata conduciva to t.h• succaa■tul outcome et -the 
conterence on Yugoslavia, 

Reached the tollowing understandings1 

A.rticle I (mandata).

• 

1. A multinational Monitor Mission ia heraby established in
the. Republic of Bcsnia-Herzegovina which will assist in
maintaining peaca and stability and preventing the 
occurrence of possibla contlict within that Republic. It 
contlicts would neverthaless occur, the Monitor Mission 
will assist in asta�lishing the facts in order to avcid
further detariora�ion • 

• 

To this end, · the Host Parties will provide the Sending 
Parties with all information and extand tull co-operation
as necessary for the accomplishment ot the Mission's 
objectivas. To this end, each Hoat Party will appoint a 
liaison o!ticer • 

• 

Artic�e II (duration}s
• 

1. The Monitor Mission will
described in Article I as
11ignatur• of th1S Memoranc,im
Participating Parties.

commenca its activities 
■oon as possible after
or unt11:1.rz.1.,e1.,1\li11g by ca.ll 

• 

2. This Memorand,,m of Understanding will anter intc torce
upon aign�ture and will re=ain in torc• until such time
as ona o! the Participating Parties notit'ies the other
Participating Parties, 15 days in advanca, that it
intends to raqueet to end the activities mentioned in
this Memorandum of Undar■tanding. 

Articl� III .lco•ordinating arrangements). 

1. The activities ot the Monitor Mission in Bosnia
Herzogovina will be co-ordinated rrom a Regional 
Co-ordination Centre which will be established in Bosnia
Herzegovina. The Monitor Mission may eetablish (a)
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Subregional Monitor Centra(s) in Bosnia-Herzegovina, as 
. necessary. 

Article, IV {status) 

1. The Host Parties. will be responsible for the full
protect,ion, satety and security of the Monitor Mission 
and its members. Specific provisions which are envisaged, 
will be 1ubmittad to tha Head ot the Monitor Mission tor

advica. 

2. For the purpose ot conducting its activities,· tha Monitor
Mission and its par10nnel will enjoy, togethor with its 
vehicles, . vessels, aircratt and equipment, unrestricted 
:reedom ot movament. 

3, 'l'he Monitor Missicn will oparate only in areas where the 
Head o! tha M0nit0r Mission is convinced, e.g,· by

· guaranteea trom the Host Parties, that the sa!ety and
sacurity of the parscnnal et · tha Monitor Missi·cn is 
guaranteed. 

4. When ccnducting its activities, parsonnal ot the Monitor
Mission will at th.air requeat l:>e accompanied by eacort 
officers and an intarpreter (unles1 an escort·etficer ia 
himself capabla et acting as interprater), designatad by 
at least · one · et· tha Host Parties. · The escort 

· officers/interpratars will assist the p•rsonnel ot the
Monitor Mission in carrying out their tunctions. 

5. The Monitor :!ission will display the f lag 0f the Eurcr•an
Ccmmunity on its co-ordination Cantre, · its Regional 
Monitor Centre(s) and other pramises, vehicles, vessels 
and · otherwise as · dacided by tha Head of· the· Monitor 
Mission. 

6. Vehicles, · vessels and aircraft of the Monitor Mission
will carry a distinctive Monitor Mission identiticAtion, 
which will ba notified to the relevant authorities.

Art�c;:le V (composition�v 

1. 

2. 

The Monitor Mission will be ccmposed o! personnel 
appointad by tha Sanding Parties. Other States 
participating in the Conterenca on Security and 
Co-operation in Europa may also appoint personnel.to the 
Monitor Mission atter approval ot the Participating 
Parties. The States which have appointed personnel to the 
Monitor Mission, will be here!nafter called Monitoring 
Parties. 

��raonn•l bolo�,in9 �o tha Monitor Mi-Aion will be called .
herainaftar monitors. 

3. Monitors wiJ 1 be appointed by the Governments ot the
Monitoring P�rties.
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4. The number or moni tors under this Memorandum of 
Understanding will be detar1,,ined by the Head o� the 

.. Monitor Mission in Zagreb, established on tho ):)as.1.s . ot

the Memoranda cf Under1tanding ot lJ July, 1991 and 

5. 

September 1, 1991. 

Monitors will rerrain trom any action or 
incompatibla with the impartial nature of their 

activity 
duties 

6. The Monitor Mission may avail itselt cf the assistance ot
administrative and technical statf from . the Monitoring 
Partie• as i t requires. Tha members _et th• Mission' s 

· administrative and technical at�ff will enj,�y a aimilar
status to that ot administrative nnd technical staff trcm 
Monitoring Parties employed in Embas1ies. 

7, 'rhe Monitor· Mission may recruit lccally auch
„

auxiiiary· 
perscnnel as it requires. Open tha raquest ot the Hea·d of 
the Monitor Mission, the Hcst Parties, as approp_r iate, 
will tacilitate -tha recruitment o! qualitied · local statt' 
by the Monitor·Mission and to accelerate the process ot

such racruitment. The Mission' s auxiliary personne1· · will 
•n�oy a atatus •imi1Ar ta that ot lccallY angaged statt
in Embassias. 

Article VI {aI1,1s and qress) 

1. Monitors will not carry arm� •

..

2. Monitors will wear civilian dress.

,Artiple VII .(chain ot �asponsibilities2
1 1 

1. 'l'he Monitor Mission in Bosnia-Herzegovina. will operata
· under the responsibil.ity ot tha Head of thn Mon:i.tor
Mission in Zagreb, who is a national of the Memb'--r State 
cf the ·turopean Community holding the EC Council
Presidency, hereina!ter called tha EC council Prasidency. 

2. The Head of the Monitor Mission will report regularly,
thrcugh the EC council Presidency, to all Host Parties 

. and Monitoring Parties, on the activities and findings ot 
tha Monitor Mission. 

• 

3. The -. !C Council Presidency will intorm the Committee ot

Senior O!ticials of the Contarenca on Security and 
co-operation in Europa at the aarliaat opportunity on the 
activities ot the Monitor Mission. 

Article VIII (travel and transport). · 
u • 

1. Vehicles, vessels and aircra!t of the Monitor Mission
will not be aubject to compulsory registration or 
licensing, provided that all such vehicles shall · carry 
third party insurance.

. 
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2. The Monitor Mission mar usa roads, bridgea, canals and
other waters, port racilities and airtields without the 
.payment of dues, tolls and chargea, including whartage 
chargea, 

• 

. 3. -Upon request, the Monitor Mission will be provided by the
Host Parties wi th such vehicles ae may be required to 
pertorm its tasks ·in c:ase the Monitor Mission is unable
to operate its cwn vehiclea. The Host Parties will -
tacilitate the Monitor Mission operating its own 
vehicles, vessels and aircratt. 

. 

ArticlA I)i (conµnuni�a�ions) 
• 

1. The personnal cf the Monitor Mission will have access to
appropriate t.elacommunications equiprnent et - the. - Hcst
Parties !er tha-purp01e et its activitias, including tor
communicating with Diplomatie and Conaular
Representative_s of the Monitcring Parties.. · .

. . 

2. Personnel o� the Monitor Mission will anjoy the right-to
unrestricted ccmmunication by ita, own -radio · (inc-luding
satellite, mobile and hand-held radio),- telephone,
talegraph, facaimile or any othar means, .'l'he Hast Parties 
will provida within 24 hcurs - attar - signature ot the 
Memorandum ot Onderatandinq tha traquencies -on . which 
radios can operate . 

• 

{'r-;i�le X (p;:,i vi.�egas an"g immun! tiss) 
t 

1. mission the 
Agents, · in 

Diplomatie 

Monitors will be granted during their 
privileges and immunities ot Diplomatie 
accordanca with the Vienna conventicn on 
Relations. 

2. The co-ordination centre, the Regional Monitor Centra(s)
and other tacilities, and vehiclaa, vassels and aircratt 

· of the Monitor Mission will ba inviolable •

3. 

• 

• 

. 

The privileges 
Articla will be 

and . immunities providsd 
granted to monitors: 

for ·- in this 

a. 

b. 
during their mission, and 
thereafter, with respect to 
performed during thair misaion. 

acta· 
• 

previously 
• 

• 

The Host Parties undertake to !acilitate all movaments ot 
the Head o! the Monitor Mission and members of the 
Mission's paraonnel. The EC council Pr�sidency will 
provide the Host Parties with a list ot members of the 
Mission and inform the Host Parties about the arrival and 
departure o! parsonnel belonging to the Monitor Mission. 
Personnel belonging to the Monitor Mission will carry 
their nz,.tional· identification cards (passports) as well 
as a document which proves that they are parsonnel of the 
Monitor Mission • 

• 

•

• 
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5. The Host Parties recognize tha right ot the Monitoring
Parties to import, free of duty or other restrictions, 

·•any equipment, provisions, ·aupplies and other gocds which
are tor the exclusive and otficial usa cf the Monitor 
Mission, as well a1. to re-export or otherwise dispose of 
such equiprnent, in ao far as it i• still usable, all 
unconsumed provisions, aupplies and other goods so 
imported. 

Article XI 

1. The Government of the Republic of Bcsnia-Herzegovina
agraee to make available tood and lcdging to the 
personnel o! the Monitor Mission, as well as office 
apace, tree et charge. The Participating Parties will 
dacide on other provisi0ns concerning privileges and 
immunitias as wall as cn practical arrangements, travel 
and missicn subaistanca allowancaa. 

-

• 

The Host Parties will tully compensate Monitoring Parties 
in respect of any damage, loss or injury sutfered by any 
monitor in connection with the Mission, and will 
indemnify the Monitoring Parties in respect o! any clai�s 
arising from or in any W8Y connectad with the activitias 
of the Monitor Mission or its pers0nnel, 

Done at Sarajevo, cn October 1, 1991, in tha English language 
in 3 copies. 

For tha European Community and its Me.mber states 

• 

• 

Ambasoador Henry Wijnaendts 
High Represantative of tha Presidency 

• 1 r
··-\ IJ ...... ... 

• 

. -

�-.. - i .... !._."•,. • •  '\,1

For thQ Federal Executive Council 

• 

# 

,,,J • ., .-, •• r.. .
�,. 

Budimir toncar 
Fsderal Secratary !er Foreign Atfairs 

For ths Republic of Boania-Herzeg 

• 

Alija Izetbe_� vic 
President oft _ Presidency 

•

• 




